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A. Aufgabe und Ergebnisse des Zwischenberichtes 

I. Berichtsauftrag 

1. Der Deutsche Bundestag hat in seiner 130. Sit-
zung am 23. Juni 1971 beschlossen: 

„Der Bundestag ersucht die Bundesregierung, eine 
Enquête über die Lage der Psychiatrie in der Bun-
desrepublik Deutschland erstellen zu lassen. Als 
Grundlage sollen die in der Drucksache VI/ 474 ent-
haltenen Bereiche und die sich aus den beiden Sach-
verständigenanhörungen entwickelten Schwer-
punkte dienen. 

Die Enquête sollte dem Bundestag zum baldmöglich-
sten Zeitpunkt vorgelegt werden. Falls sich die 
Vorlage ,der gesamten Enquête verzögern sollte, sol-
len dem Bundestag Zwischen- und Teilberichte vor-
gelegt werden." 

Die vom Bundestag angesprochenen Unterlagen fin-
den sich in der ersten Materialsammlung zur 
Enquête über die Lage der Psychiatrie in der Bun-
desrepublik, die u. a. einen Überblick über die Akti-
vitäten des Deutschen Bundestages im psychiatrisch-
psychohygienischen Bereich bietet (Bd. 9 und 10 
der Schriftenreihe des  BMJFG). 

2. Die Bundesregierung hat zur Erarbeitung der 
Enquête eine Sachverständigenkommission beru-
fen. Wegen der mangelnden Information auf dem 
Gebiet der  psychiatrischen Versorgung sind für die 

 Erstellung der Enquête umfangreiche Vorarbeiten 
erforderlich, die die Kommission mit Unterstützung 
des BMJFG in die Weige geleitet hat; dazu gehören 
eine umfassende Erhebung über die  Verhältnisse 
aller psychiatrischen Einrichtungen der Bundesrepu-
blik mit Stichtag 30. Mai 1973, Untersuchungen und 
Forschungsvorhaben. Nach Auswertung der Ergeb-
nisse dieser Vorhaben ist vorgesehen, die Enquête 
1975 vorzulegen. Unter Berücksichtigung des Auf-
trages des Bundestages, aber auch im Hinblick auf 
die Dringlichkeit einer Lösung der im psychiatrisch

-

psychohygienischen Bereich anstehenden Probleme, 
insbesondere der stationären, halbstationären und 
der Zusatzversorgung, hat die Sachverständigen-
kommission über einige bisherige Ergebnisse ihrer 
Arbeit einen Zwischenbericht erstellt, der  in der 
Anlage vorgelegt wird. 

II. Anlaß des Berichtsauftrages 

3. Nach übereinstimmender Meinung sind psychi

-

sche Erkrankungen die häufigsten Erkrankungsfor

-

men unserer Gesellschaft, ca. 10 bis 12 Prozent der 

Gesamtbevölkerung bedürfen, wie der  Bundestag 
unterstrichen hat, einer fachlichen Betreuung. Bei 
Anwendung moderner therapeutischer Verfahren 
ist es möglich, einen hohen Anteil dieser Kranken 
wesentlich zu bessern oder zu heilen. Trotzdem hat 
die psychiatrische Versorgung in der Bundesrepu-
blik nicht den ihr im Rahmen der Gesundheitssiche-
rung  der  Bevölkerung zukommenden Platz. Die tat-
sächlichen Gegebenheiten der psychiatrischen Ver-
sorgung sind in den verschiedenen Bundesländern 
unterschiedlich. Um eine wesentliche Verbesserung 
der bisherigen Situation zu erzielen, bedarf es um-
fassender Regelungen, die jedoch eine Erhebung 
des bisherigen Zustandes, die Feststellung des Be-
darfs und die Entwicklung einer umfassenden Kon-
zeption für eine moderne psychiatrisch-psychohygie-
nische Versorgung erfordern. 

4. Am 5. März 1970 wurde von Abgeordneten des 
Bundestages der Antrag über die Situation der 
Psychiatrie in der BRD vorgelegt (Drucksache 
VI /474), ,der am 17. April 1970 vom Deutschen Bun-
destag beraten und dem Ausschuß für Jugend, Fami-
lie und Gesundheit überwiesen wurde. 

Der Ausschuß führte am 8. Oktober 1970 und am 
22./23. April 1971 Anhörungen von Sachverständi-
gen durch, die folgende wesentliche Punkte ergaben 
(Drucksache VI/ 2322) : 

„a)  Abbau der Vorurteile gegen den psychisch 
Kranken in unserer Gesellschaft; 

b) Ausbau einer modernen und sinnvollen Arbeits-
und Beschäftigungstherapie in den  stationären 
Einrichtungen; 

c) Schaffung von beschützenden Werkstätten mit 
dem Ziel einer vollen beruflichen Eingliederung; 

d) Errichtung von Tages- und Nachtkliniken, 
Übergangsheimen, Ambulanzen, Beratungsstel-
len sozialpsychiatrischer Dienste; 

e) Schaffung von psychiatrischen Abteilungen in 
Allgemeinkrankenhäusern und Verbesserung 
der vorhandenen Einrichtungen; 

f) Verbesserung der Ausbildung, Fort- und Wei-
terbildung aller psychiatrisch Tätigen mit der 
Heranbildung zur Teamarbeit, Koordination 
und Kooperation; 

g) Ausschöpfung aller therapeutischen Kapazitä-
ten zur Verbesserung der Gesamtsituation in 

, der Psychiatrie." 

5. Auf der Grundlage des Antrages Drucksache 
VI /474 und unter Berücksichtigung beider Sachver- 
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ständigenanhörungen schlug der Berichterstatter 
dem Bundestag in seinem Bericht vom 9. Juni 1971 
(Drucksache VI/ 2322) vor, die Bundesregierung mit 
der Durchführung einer Enquête über die Lage der 
Psychiatrie in der Bundesrepublik zu beauftragen; 
der Bundestag hat auf seiner Sitzung am 23. Juni 
1971 den o. a. Beschluß gefaßt. 

III. Grundlagen des Berichtes 

6. Zur Erarbeitung der vom Bundestag angeforder-
ten Enquête hat der BMJFG am 31. August 1971 
eine Sachverständigenkommission berufen. Diese 
Kommission bildete 10 Arbeitsgruppen zur Behand-
lung von in einem Arbeitsprogramm festgelegten 
Themenbereichen. Ein Verzeichnis der Mitglieder 
der Sachverständigenkommission und der Arbeits-
gruppen befindet sich am Ende ,des Zwischenberichts 
in Teil E. 

Mit 'der Sachverständigenkommission und den von 
ihr eingesetzten Gruppen arbeiten die Arbeitsge-
meinschaft der Leitenden Medizinalbeamten der 
Länder und der „Fachausschuß für Psychiatrische 
Krankenhäuser" der Deutschen Krankenhaus-Gesell-
schaft im Rahmen besonders gebildeter Beiräte 
„Ländervertreter" und „Trägerverbände" eng zu-
sammen. Ferner bildete die Kommission zur Bear-
beitung der besonderen Probleme bestimmter Per-
sonengruppen drei Expertenteams. Einen Bericht 
über die Tätigkeit dieser Gremien enthält der Zwi-
schenbericht in Teil D. Der Berichtszeitraum endet 
mit dem 2. Halbjahr 1972. 

Auf diesen Tagungen wurde eine Fülle von Proble-
men behandelt; bereits erzielte Ergebnisse haben 
— soweit möglich — ihren Niederschlag im Zwi-
schenbericht gefunden, insbesondere in den dort nie-
dergelegten Empfehlungen (Teil B) und den Sofort-
maßnahmen (Teil C). Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, daß der derzeitige Wissensstand auf die-
sem Gebiet sehr unvollständig ist; ,die Kommission 
und ihre Gremien haben es daher als eine ihrer 
ersten Aufgaben angesehen, das vorhandene Mate-
rial zu sichten und eine Reihe von Projekten vor-
zuschlagen, um die Informationslücken zu schlie-
ßen und die sachlichen Grundlagen für die Enquête 

zu schaffen. Eine Aufstellung ,der bis 1972 vom 
BMJFG genehmigten Projekte befindet sich eben-
falls in Teil E. 

Iv. Inhalt des Zwischenberichtes 

7. Der Zwischenbericht enthält nach einer kurzen 
Vorbemerkung (Teil A) Empfehlungen (Teil B), die 
bereits vor Abschluß der Kommissionsarbeit und vor 
der Vorlage des Schlußberichts Orientierungsricht-
linien für den als dringend angesehenen umfassen-
den Ausbau der psychiatrischen Versorgung in der 
Bundesrepublik aufzeigen sollen. Es handelt sich da-
bei um einen allgemeinen Rahmen, innerhalb dessen 
sich das Reformwerk einer teilweise neu zu ordnen-
den psychiatrischen Versorgung vollziehen sollte. 
Die Kommission weist darauf hin, daß nach dem 
derzeitigen Wissenstand eine Begründung zu die-
sen Empfehlungen sowie detaillierte Vorschläge da-
zu und weitere Empfehlungen zu der Ausgestaltung 
der übrigen Bereiche der psychiatrischen Versor-
gung derzeit noch nicht gegeben werden können. 
Dies wird erst nach Auswertung laufender Projekte 
im Abschlußbericht möglich sein. 

8. In einem Teil C schlägt die Kommission Sofort-
maßnahmen zur Befriedigung humaner Grundbe-
dürfnisse der in psychiatrischen Einrichtungen sta-
tionär untergebrachten Patienten vor. Die bereits 
bestehenden psychiatrischen Krankenhäuser werden 
noch für lange Zeit die Hauptlast ,der stationären 
Versorgung tragen müssen. Langfristige Reformpla-
nungen — wie sie die Empfehlungen des Teils B 
überwiegend aussprechen — dürfen nicht zu Lasten 
der sich jetzt in diesen Einrichtungen befindlichen 
Kranken und Behinderten gehen. Zur Durchführung 
schon jetzt möglicher Verbesserungen fordert die 
Kommission, daß die  zuständigen Träger für ihren 
Bereich Sofortprogramme aufstellen und verwirk-
lichen, was teilweise bereits geschieht. 

9. Teil E enthält die Verzeichnisse der Mitglieder 
der einzelnen Gremien und die Aufstellungen der 
durchgeführten Tagungen sowie  der  von den 
Arbeitsgruppen initiierten Projekte. 

B. Stellungnahme und Vorhaben 

I. Stellungnahme 

10. Die vom Deutschen Bundestag beschlossenen 
umfassenden Untersuchungen stehen unter folgen-
dem Auftrag: 

1. Analyse der psychiatrisch-psychohygienischen 
Versorgung der Bevölkerung, 

2. Feststellung der Maßnahmen, die notwendig 
sind, damit die psychiatrisch-psychohygienische 
Versorgung der Bevölkerung den heute gelten-
den wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem 
Gebiet gerecht wird. 

3. Feststellung der Maßnahmen, die notwendig 
sind, um diese Behinderten gesellschaftlich und 
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beruflich einzugliedern bzw. wieder einzuglie-
dern, 

4. im Benehmen mit den Ländern und sonstigen 
Trägern psychiatrischer Einrichtungen die Förde-
rung für notwendig erachteter Maßnahmen zur 
Verbesserung der psychiatrischen Versorgung. 

11. Der vorgelegte Zwischenbericht gibt Meinun-
gen der Sachverständigenkommission, eines aus 
unabhängigen Experten bestehenden Gremiums, 
wieder. Die Kommission ist bestrebt, die  mit der 
psychiatrisch-psychohygienischen Versorgung der 
Bevölkerung zusammenhängenden Probleme so um-
fassend wie möglich zu erarbeiten und zu ihnen 
unter Berücksichtigung möglichst aller einschlägigen 
Gesichtspunkte Stellung zu nehmen. So wird sie die 
anstehenden Probleme nicht nur aus medizinischer, 
psychologischer und sozialer Sicht, sondern auch von 
organisatorischer und rechtlicher Seite her mitunter

-

suchen, um auf Grund dieser Arbeiten Vorschläge 
für eine umfassende Verbesserung der Versorgung 
der Bevölkerung auf diesem Gebiet vorzulegen. Bei 
diesen Arbeiten sind die Sachverständigenkommis-
sion und ihre Gremien in ihren verschiedenen Sach-
gebieten unterschiedlich weit gediehen. 

Da die Vorlage der gesamten Enquête noch nicht 
möglich ist, wird entsprechend dem Auftrag des 
Deutschen Bundestages ein Zwischenbericht vorge-
legt. Der unterschiedliche Bearbeitungsstand erklärt 
auch Form und Inhalt des Berichts, der  sich in erster 
Linie auf die Punkte 2 und 3 des vorgenannten Auf-
trages des Deutschen Bundestages bezieht, ohne 
damit Anspruch auf Vollständigkeit der Beantwor-
tung der  in diesen Teilen angeschnittenen Fragen 
erheben zu wollen. 

12. Die Bundesregierung dankt der Sachverstän-
digenkommission und ihren Gremien für ihre bis-
her geleistete Arbeit. Sie erkennt das zum Teil er-
hebliche persönliche Engagement der Beteiligten 
und die Bereitschaft zur Mitarbeit der  verschieden-
sten auf dem Gebiet der Psychiatrie tätigen Stellen 
an. Sie sieht in dem Zwischenbericht den Versuch 
einer ersten Zusammenfassung bisher erkannter 
Probleme und der daraus folgenden Forderung zur 
Änderung des unbefriedigenden Zustandes. Der von 
der Sachverständigenkommission aufgezeigte Rah-
men war für die Bundesregierung Anlaß zu eigenen 
Überlegungen. 

13. Die Bundesregierung nimmt nach Anhörung der 
zuständigen Länderministerien zu dem Zwischenbe-
richt folgendermaßen Stellung: 

Nicht mit allen Ausführungen des Zwischenberichts 
stimmt die Bundesregierung überein; das trifft z. B. 
für die Behandlung des Drogensektors und der Kran-
kenhausfinanzierung zu. 

14. Hinsichtlich der Ausführungen zu den Rausch-
mittelfragen teilt die Bundesregierung die Auffas-
sung des Zwischenberichts. Sie ist allerdings, was 
das Spezialproblem ,der Drogenabhängigen betrifft, 
der Meinung, daß die Aussagen teilweise zu pessi

-

mistisch sind, da sich diese auf Kenntnisse bis zum 
Jahre 1972 stützen. Zwischenzeitlich hat idie Bundes-
regierung in Zusammenarbeit mit den Drogenbe-
auftragten der Länder feststellen können, daß von 
einem „massiven Anstieg der Erkrankungsziffern" 
und von einer „Mangelsituation in der Versorgung" 
nicht mehr gesprochen werden kann. 

Der Vergleich zweier repräsentativer Untersuchun-
gen von 1971 und 1973 zeigt einen Stillstand des 
Drogenbefalls. Neben den ca. 10 000 jugendlichen 
Suchtkranken bedarf von den weiteren ca. 40 000 
Dauerkonsumenten nur ein geringer Teil einer län-
geren stationären Behandlung (vgl. auch Druck-
sache 7/620). 

Die oben genannten Feststellungen haben auch er-
geben, daß die Behandlung akuter Fälle in der 
Regel weitgehend gesichert ist. Durch Umbauten 
und Erweiterungen der bestehenden Einrichtungen 
sowie durch Neubauten ist auch die Möglichkeit zur 
Langzeittherapie weiter verbessert worden. 

15. 

a) Die Bundesregierung teilt die Ansicht, daß die 
Ergebnisse der zur Zeit laufenden Forschungs-
und Erhebungsprojekte zu Korrekturen und Ver-
schiebungen sowohl bei den tatsächlichen Fest-
stellungen als auch im Bereich der vorgeschlage-
nen Maßnahmen führen können. Vor allem wer-
den die Ergebnisse weiterer Felduntersuchungen, 
die  auch der Deutsche Bundestag für erforderlich 
hielt (Drucksache VI/ 2322 i. V. m. Drucksache 
VI/ 474 Nr. 5), von Bedeutung sein; diese konnten 
bisher noch nicht aufgenommen werden, da sie 
auf den Daten der  Haupterhebung basieren müs-
sen. 

b) Im Zwischenbericht liegt nach Meinung der Bun-
desregierung und der Länder das Schwergewicht 
der Aussage 'besonders auf dem stationären Be-
reich. Es wird Aufgabe der  Sachverständigen-
kommission sein, eingehendere Vorschläge zur 
Ausgestaltung der halbstationären, ambulanten 
und flankierenden Dienste, die in einem Ver-
sorgungsgebiet vorgehalten werden sollen, und 
ihre Verzahnung mit dem stationären Bereich zu 
erarbeiten. Dabei wird sie sich auch auf das stüt-
zen können, was in den Ländern bereits angelau-
fen ist oder durchgeführt wird, und die dabei 
gesammelten Erfahrungen verwerten müssen. 

c) Ferner wird ,der komplexe Bereich des Pflege-
sektors, der sich wesentlich in den Heimbereich 
erstreckt, noch zu berücksichtigen sein; wegen 
der Schwierigkeiten, exakte Erhebungen durch-
zuführen, konnte er im Rahmen der Arbeiten 
ider Sachverständigenkommission ebenfalls noch 
nicht in Angriff genommen werden. 

Im Hinblick auf die Änderungen der Behand-
lungsmöglichkeiten psychisch Kranker hat sich 
der  Kreis derer, die als Pflegefälle anzusehen 
sind, gewandelt. Hier sind neue Probleme auf-
geworfen, denen sich die Sachverständigenkom-
mission mit besonderer Dringlichkeit zuwenden 
muß. 
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d) Da der Arbeitskreis Rechtsfragen erst einmal 
getagt hat, sind wichtige rechtliche Fragen noch 
nicht abgeklärt, z. B. Fragen der Entmündigung 
und der Sammelvormundschaften. 

16. Die Sachverständigenkommission hat im Zwi-
schenbericht Sofortmaßnahmen vorgeschlagen, sich 
dabei auf die Befriedigung humaner Grundbedürf-
nisse und Forderungen zur finanziellen Sicherung 
der psychiatrischen Einrichtungen beschränkt. Hier-
zu ist festzustellen, daß ein Teil der vorgeschlage-
nen Maßnahmen schon jetzt bei Bund und Ländern 
angelaufen ist; so z. B. eine bessere Finanzierung 
durch das Krankenhausfinanzierungsgesetz und auf 
Länderebene durch Aufstellung von Plänen zur Ver-
sorgung von psychisch und geistig Kranken und 
Behinderten sowie durch Ersatz baufälliger Sub-
stanz, Bereitstellung von Sondermitteln für Renovie-
rungsmaßnahmen und Verbesserung der  allgemei-
nen Lebensbedingungen in psychiatrischen Einrich-
tungen. 

17. Bei der Krankenhausfinanzierung ist auf fol-
gendes hinzuweisen: 

Die öffentliche Förderung nach dem Krankenhaus-
finanzierungsgesetz erstreckt sich grundsätzlich auf 
alle Krankenhäuser, soweit sie die Voraussetzun-
gen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 KHG erfüllen. Danach sind 
von der Förderung ausgeschlossen Einrichtungen für 
Personen, die als Pflegefälle gelten (§ 4 Abs. 3 
Nr. 3 a KHG). Bei einer wesentlichen Veränderung 
des Anteils der Pflegefälle an der Gesamtheit der 
psychisch Kranken kann nicht ausgeschlossen wer-
den, daß eine Anpassung des Finanzierungsvolu-
mens zur Sicherung der psychiatrischen Kranken-
hausversorgung erforderlich wird. 

18. In Durchführung ,des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes sind die Länder bestrebt, bei der 
Aufstellung von Krankenhausbedarfsplänen auch 
auf eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölke-
rung mit psychiatrischen Krankenhausbetten zu ach-
ten. Die Bundesregierung ist überzeugt, mit dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz und der neuen 
Bundespflegesatzverordnung einen wesentlichen 
Schritt zur Verbesserung der  Lage auch der psy-
chiatrischen Krankenhäuser getan zu haben. Sie ist 
mit den Ländern einig in ,dem Bemühen, in gegen-
seitiger Abstimmung zu einem umfassenden System 
der Krankenhausversorgung im Bundesgebiet zu 
kommen. Hierin ist eine moderne stationäre und 
teilstationäre psychiatrische Versorgung gleichran-
gig mit anderen Disziplinen eingeschlossen. 

19. Es erscheint darüber hinaus schon jetzt möglich, 
eine Reihe von sowohl mittel- als auch langfristigen 
Maßnahmen in Angriff zu nehmen oder doch vorzu-
bereiten. 

Wegen der bestehenden Zuständigkeiten, die weit-
gehend in den Bereich der Länder fallen, wird sich 
die Bundesregierung allerdings zum Teil auf Anre-
gungen beschränken müssen. Bei dem großen Inter-
esse, das die Länder sowohl bei der Inangriffnahme 
von Maßnahmen als auch bei der Zusammenarbeit 

mit der Sachverständigenkommission gezeigt haben, 
wird es gemeinsamen Anstrengungen gelingen, in 
absehbarer Zeit Verbesserungen in der Versorgung 
psychisch Kranker in der Bundesrepublik zu errei-
chen. Mit den Sachverständigen ist die Bundesregie-
rung jedoch der Meinung, daß der Aufbau einer 
modernen Erkenntnissen entsprechenden umfassen-
den psychiatrisch-psychohygienischen Versorgung 

,der Bevölkerung eine Langzeitaufgabe ist und ent-
sprechende personelle und materielle Mittel erfor-
dern wird. Zwischen dem, was als Optimum einer 
umfassenden psychiatrisch-psychohygienischen Ver-
sorgung erwünscht und technisch durchführbar ist 
und dem, was wegen Mangels an Personal aber 
auch der bei aller Anerkennung der Bedeutung die-
ser Aufgabe nur beschränkt zur Verfügung stehen-
den finanziellen Mittel möglich ist, muß eine befrie-
digende Lösung gefunden werden; es wird eine der 
wichtigsten Aufgaben ,der Sachverständigenkom-
mission bei ihrer weiteren Arbeit sein, Wege zu 
einer solchen schrittweisen Lösung aufzuzeigen. 

II. Vorhaben 

a) auf Bundesebene 

20. Von der Bundesregierung vorgesehene mittel-
fristige Maßnahmen 

20.1 

Aufklärung der Allgemeinheit zur Überwindung der 
Vorurteile der Gesellschaft, gesundheitliche Infor-
mation des betroffenen Personenkreises, Schaffung 
eines besseren Verständnisses und einer größeren 
Hilfsbereitschaft aller gegenüber psychisch Kranken 
und Behinderten. 

20.2 

Es ist zu prüfen, wie die ambulante Behandlungs-
und Beratungskapazität den Vorstellungen der Sach-
verständigenkommission entsprechend bedarfsge-
recht erweitert werden kann. 

20.3 

Prüfung der Frage, ob und in welcher Weise die am-
bulante psychiatrische Versorgung und ihre Sicher-
stellung im Rahmen der RVO insbesondere auch 
unter Einbeziehung psychiatrischer Krankenhäuser 
auszubauen ist. 

20.4 

Prüfung der Frage, inwieweit eine angemessene 
Entlohnung der psychisch Kranken oder Behinderten 
für wirtschaftlich verwertbare Arbeit — ohne Rück-
sicht auf Unterbringung — möglich ist, einschließ-
lich der Vorbereitung eines Gesetzes zur Lösung 
sozialversicherungsrechtlicher Probleme. 

20.5 

Überleitung der auf psychisch Kranke und Behin-
derte angewandten Bestimmungen des Freiheitsent-
ziehungsrechts in ein Recht auf Schutz und Hilfe für 
psychisch Kranke und Behinderte. 
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20.6 

Prüfung des sogenannten Halbierungserlasses vom 
5. September 1942 und anderer Teilungsabkommen 
mit dem Ziel, eine Gleichstellung ,der Versorgung 
von psychisch mit somatisch Kranken zu erreichen. 

20.7 

Prüfung der auf psychisch Kranke angewandten Be-
stimmungen des Bundeszentralregistergesetzes vom 
18. März 1971 mit dem Ziel, ,die Rehabilitation der 
psychisch Kranken und Behinderten zu erleichtern. 

20.8 

Schwerpunktmäßige Förderung des Neu- und Aus-
baues psychiatrischer Krankenhäuser nach § 23 
Abs. 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz. 

20.9 

Schwerpunktmäßige Förderung von Einrichtungen 
medizinischer und beruflicher Rehabilitation. 

20.10 

Leistungsverbesserungen in ,der Sozialhilfe im Be-
reich der Eingliederungshilfe für Behinderte und der 
Hilfe zur Pflege. Um die Bereitschaft zur Übernahme 
häuslicher Pflege zu fördern, soll geprüft werden, 
ob die Pflegegeldbestimmungen verbessert werden 
können. 

20.11 

Schaffung eines Gesetzentwurfes über den Beruf 
des Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten. Dieser 
Beruf hat auch für die Psychiatrie erhebliche Bedeu-
tung. 

20.12 

Prüfung der Frage, wie ,die Entwicklung weiterer 
geeigneter Berufe oder Berufszweige für den Be-
reich der Psychiatrie gefördert werden kann. 

Zu denken ist u. a. an eine bundesgesetzliche 
Regelung über den Beruf des nichtärztlichen Psycho-
therapeuten. 

20.13 

Entwicklung von Modellen geeigneter Versorgungs-
ketten im psychiatrischen und psychohygienischen 
Bereich, um Ergebnisse für die Erfüllung von Auf-
gaben des Bundes (insbesondere Feststellung von 
notwendigen Maßnahmen, Gesetzgebung) in diesem 
Bereich zu gewinnen. 

20.14 

Entwicklung ,der Dokumentation und Information 
durch Ausbau des Deutschen Institutes für medizi-
nische Dokumentation und Information (DIMDI). 

20.15 

Veröffentlichung weiteren Basismaterials aus dem 
Bereich der Psychiatrie und Psychohygiene in Er-
gänzung der Materialsammlung in Band 9 und 10 
der Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Jugend, Familie und Gesundheit. 

21. Die Bundesregierung wird im Benehmen mit 
der Arbeitsgemeinschaft Leitender Medizinalbeamte 
(AGLMB) einen Ständigen Arbeitskreis der  für die 
Psychiatrie zuständigen Referenten der Länder, dem 
auch Vertreter des Bundes angehören, als Koordi-
nierungsgremium anstreben. 

b) auf Länderebene 

22. Vordringlich erscheinen der Bundesregierung 
aus den Empfehlungen des Zwischenberichts unter 
Berücksichtigung der bisherigen Leistungen und Ini-
tiativen der Länder folgende Punkte: 

22.1 

Aufstellung eines umfassenden, ausgewogenen und 
 abgestimmten langfristigen Gesamtprogramms — 

soweit nicht bereits geschehen — mit der Konzep-
tion von in Versorgungsketten zusammengefaßten 
bedarfsgerechten, leistungsfähigen, einander ergän-
zenden und leicht zu erreichenden psychiatrischen 
und  sozialen Einrichtungen. Ferner sind die Schwer-
punkte und Prioritäten festzulegen sowie die Finan-
zierung zu regeln. 

22.2 

Aufstellung von auf Punkt 22.1 abgestimmte Sofort-
programme. 

22.3 

Gleichstellung der psychisch Kranken und Behinder-
ten mit körperlich Kranken in allen Bereichen der 
medizinischen und sozialen Versorgung (z. B. 
Taschengeldsätze von Sozialhilfeempfängern in Hei-
men und Anstalten ohne Rücksicht auf den Grund 
der Unterbringung und der Art der Einrichtung). 

22.4 

Prüfung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
qualitativen und quantitativen Personalsituation in 
der Psychiatrie durch 

22.4.1 

Schaffung von Möglichkeiten der Weiterbildung 

a) in der Krankenpflege zum Fachkrankenpfleger 
bzw. zur Fachkrankenschwester in der psychiatri-
schen Pflege 

b) zum Sozialarbeiter als „Fachkraft in der Psy-
chiatrie". 

22.4.2 

Erarbeitung von Curricula für die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung des in der Psychiatrie tätigen Perso-
nals. 

22.4.3 

Ausbau der Möglichkeiten und der Einrichtungen 
für Weiter- und Fortbildung von Ärzten. 

22.4.4 

Ausbau der Möglichkeiten und der Einrichtungen für 
Weiter- und Fortbildung für Angehörige nichtärzt-
licher Heilberufe und sozialer Berufe auf dem Ge-
biet der Psychiatrie und Psychohygiene. 
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c) finanzielle Auswirkungen 

23. Über finanzielle Auswirkungen des  Gesamtpro-
gramms lassen sich derzeit noch keine genauen 
Angaben machen; auf Text Ziffer 17 wird u. a. ver-
wiesen. 

Ill. Schlußbemerkung 

Die Bundesregierung ist sich bewußt, daß die Kon

-

sequenzen, welche sich aus dem Zwischenbericht be

-

reits ziehen lassen und die in dem Maßnahmekata

-

log ihren Niederschlag gefunden haben, nur Teil-
aspekte der umfassenden Aufgabe betreffen. Sie 
werden durch die Ergebnisse der weiteren Arbeiten 
der Sachverständigen-Kommission laufend ergänzt 
werden müssen. Trotz aller Beschränkungen, be-
dingt durch eine gewisse Vorläufigkeit der Fest-
stellungen des Zwischenberichts, ist die Bundes-
regierung gewillt, die Reform  der  Versorgung psy-
chisch Kranker und Behinderter voranzubringen. Der 
Beschluß ,des Deutschen Bundestages vom 23. Juni 
1971, der hiermit zugeleitete Zwischenbericht und 
die daraus abgeleiteten Sofortmaßnahmen zeigen 
an, daß diese Reform begonnen hat. 
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A. Vorbemerkungen 

Der hiermit vorgelegte Zwischenbericht informiert 
den Deutschen Bundestag über die Tätigkeit der 
Sachverständigen-Kommission seit ihrer Konstitu-
ierung durch das Bundesministerium für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit am 31. August 1971. Die Sach-
verständigen-Kommission verabschiedete am 21. No-
vember 1972 einen Leitlinienkatalog als Grundlage 
der im Mittelpunkt dieses Zwischenberichts stehen-
den Empfehlungen. Diese Empfehlungen haben zu-
nächst den Charakter eines allgemeinen Rahmens, 
innerhalb dessen sich das Reformwerk einer teil-
weise neu zu ordnenden psychiatrischen Versorgung 
vollziehen sollte. Ihre Grundlage ist der derzeitige 
Wissensstand der Kommission unter Einbeziehung 
der internationalen Entwicklung. 

Eine Begründung der Empfehungen durch Ergebnisse 
von Erhebungen über den Stand der psychiatrischen 
Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. 
Sie kann, ebenso wie detailliertere Vorschläge, erst 
von den Ergebnissen der von der Kommission in-
zwischen eingeleiteten Haupterhebung und von den 
Forschungsprojekten einzelner Arbeitsgruppen er- 

wartet werden. Diese Ergebnisse werden für den 
Abschlußbericht der Kommission von wesentlicher 
Bedeutung sein. Ihm gegenüber beschränkt sich der 
Zwischenbericht in erster Linie auf den Sektor der 
stationären, halbstationären und Zusatzversorgung, 
entweder weil in anderen Bereichen der Mangel 
nicht so ausgeprägt zutage tritt oder weil der Infor-
mationsstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt verbind-
liche Empfehlungen noch nicht verantwortbar er-
scheinen läßt. Die Kommission verfolgt dabei das 
Ziel, bereits vor Abschluß der Kommissionsarbeit 
und vor der Vorlage des Schlußberichts Orientie-
rungslinien für den dringend notwendigen Ausbau 
der psychiatrischen Versorgung bereitzustellen, wo 
dies möglich ist. Sie hat dabei auch die inzwischen 
veröffentlichten einschlägigen Pläne von Bundes-
ländern und Gebietskörperschaften zur Versorgung 
psychisch Kranker und Behinderter berücksichtigt. 

Wegen des unterschiedlichen Arbeitsstands der ein-
zelnen Arbeitsgruppen und wegen des zeitlich ver-
schobenen Aufgreifens verschiedener Fragenkom-
plexe war es nicht zu vermeiden, daß die vorgeleg-
ten Empfehlungen auch in dem begrenzten Rahmen, 
den sie ausfüllen, nach Umfang und Differenziert-
heit in verschiedenen Sachgebieten Unterschiede 
aufweisen. 
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B. Empfehlungen 

1. Das Prinzip der Gleichstellung der psychisch 
Kranken mit körperlich Kranken 

Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge der 
Industrienationen stehen vor wachsenden Bedürfnis-
sen der Körpermedizin i, insbesondere des Allge-
meinen Krankenhauses, nach mehr und besserer 
psychiatrischer Diagnostik, Beratung und Behand-
lung. Gleichzeitig wächst die Kenntnis um die Be-
deutung körperlicher Faktoren und die begleitende 
Anwendung moderner medizinischer Behandlungs-
methoden bei einem großen Teil seelisch Kranker. 
Alte Menschen mit psychischen Erkrankungen, die 
einen ungewöhnlich hohen und immer noch wach-
senden Anteil behandlungsbedürftiger psychisch 
Kranker stellen, bedürfen beispielsweise in mehr 
als der Hälfte (bis zu 80 Prozent) der krankenhaus-
bedürftigen Fälle einer begleitenden internistischen 
Therapie. 

Das psychiatrische Krankenhauswesen der Bundes-
republik ist jedoch gegenwärtig dadurch gekenn-
zeichnet, daß es sich weitgehend neben dem allge-
meinen Krankenhauswesen entwickelt hat. Dem 
Akutkrankenhausbereich steht nur eine minimale, 
völlig unzureichende Anzahl psychiatrischer Kran-
kenhausbetten zur Verfügung. Die überwiegende 
Zahl psychiatrischer Krankenhausbetten ist in Fach-
und Sonderkrankenhäusern untergebracht, ,die über 
keine direkte Verbindung zu Krankenhausabteilun-
gen anderer medizinischer Fächer verfügen. Diese hi-
storisch gewachsene Sonderstellung entspricht nicht 
mehr den Möglichkeiten und Erfordernissen der mo-
dernen Psychiatrie. Sie steht vor allem in der wach-
senden interdisziplinären Verzahnung mit den übri-
gen Disziplinen der modernen Medizin und dem An-
schluß des psychiatrischen Gesundheitswesens an 
den allgemeinen medizinischen Standard im Wege. 

Die Sachverständigen-Kommission vertritt daher 
nachhaltig die Auffassung, daß die psychiatrische 
Krankenversorgung grundsätzlich ein Teil der all-
gemeinen Medizin ist. Demgemäß muß das System 
der psychiatrischen Versorgung in das bestehende 
System der allgemeinen Gesundheitsvorsorge und 
-fürsorge integriert werden. Dem seelisch Kranken 
muß prinzipiell mit den gleichen Rechten und auf 
dem gleichen Wege wie dem körperlich Kranken 
optimale Hilfe unter Anwendung aller Möglichkei-
ten ärztlichen, psychologischen und sozialen Wissens 
gewährleistet werden. 

Dieser Integrationsprozeß, der sich naturgemäß nur 
stufenweise vollziehen läßt, bildet eine unabding-
bare Voraussetzung für die notwendige Verbesse-
rung der psychiatrischen Versorgung, aber auch für 
eine den modernen Erkenntnissen entsprechende 
körpermedizinische Versorgung der im psychiatri-
schen Krankenhaus untergebrachten Patienten. Die 
notwendige Verbindung der Psychiatrie zur allge-
meinen Medizin darf sich nicht auf das psychiatrische 
Fachkrankenhaus beschränken. Auch für das Akut- 

*) Unter Körpermedizin wird die Gesamtheit aller nicht

-

psychiatrischen medizinischen Fächer verstanden. 

krankenhaus, den niedergelassenen Facharzt und 
nicht zuletzt für den Arzt für Allgemeinmedizin sind 
entsprechende Folgerungen zu ziehen. 

Andererseits ist zu berücksichtigen, daß die Psychia-
trie, wie jede andere medizinische Disziplin, durch 
die Eigenart ihrer Aufgaben über zusätzliche Spe-
zialeinrichtungen verfügen muß, etwa auf dem Sek-
tor der gesellschaftlichen und beruflichen Wieder-
eingliederung. Sie ist deshalb mit Sozialfürsorge und 
Psychologie eng verflochten. 

2. Gliederung und Neuordnung des 
Versorgungssystems 

Zur Verwirklichung der Reintegration von psychia-
trischer und psychotherapeutischer Versorgung in 
die allgemeine Medizin ist eine Verkleinerung, Neu-
ordnung und Festlegung der Einzugsgebiete statio-
närer psychiatrischer Versorgungseinrichtungen in 
Analogie zu den entsprechenden Einteilungen bei 
der Akut- und Regelversorgung notwendig. Für die 
Psychiatrie ist eine derartige strukturelle Umorga-
nisation gerade deshalb von entscheidendem Belang, 
weil die Erfordernisse gemeindenaher psychiatri-
scher Versorgung mit ihren vielfältigen extramura-
len Aufgaben (Vorsorge, Krisenintervention, Nach-
sorge, Rehabilitation etc.) nur in überschaubaren 
geographischen Bereichen verwirklicht werden kön-
nen. Der Besuch einer Tagesklinik setzt beispiels-
weise voraus, daß sich der jeden Morgen und 
Abend vom Kranken zu bewältigende Weg zwischen 
Wohnung und Behandlungseinrichtung in erträg-
lichen Grenzen hält. 

2.1 Standardversorgungsgebiet 

Die primäre (niedergelassene Ärzte) und sekundäre 
(Akutkrankenhaus) Ebene der Versorgung psychisch 
Kranker, welche im deutschen Sprachgebrauch der 
Grund- und Regelversorgung entspricht, soll in Ver-
sorgungsgebiete eingeteilt werden, deren Größe 
zwischen ca. 100 000 und 350 000 Einwohnern liegt. 
Innerhalb eines solchen Standardversorgungsgebie-
tes sollen alle der Vorsorge *), Behandlung, Rehabili-
tation oder Betreuung seelisch Kranker bzw. geistig 
oder seelisch Behinderter dienenden Personen und 
Einrichtungen im Sinne eines optimal gegliederten 
Systems seelischer Gesundheitsfürsorge zusammen-
wirken. In der Regel werden sich die Versorgungs-
gebiete mit politisch oder natürlich gegebenen Ein-
heiten (Kreise, Gemeinden, Stadtteile und dgl.) 
decken. Dabei ist der Grundsatz zu beachten, daß die 
Beratungs- und Behandlungseinrichtungen des Stan-
dardversorgungsgebietes für alle Einwohner leicht 
erreichbar sein müssen. Kapazität und Gliederung 
der psychiatrischen Einrichtung eines Standardver-
sorgungsgebietes sollen gewährleisten, daß alle Ein-
wohner dieser Region dort versorgt werden können, 
die keiner regional übergeordneten Spezialversor-
gung bedürfen. 

*) Unter Vorsorge wird hier und im folgenden Primär-
prävention, Früherkennung und Frühbehandlung ver-
standen. 
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2.2 Übergeordnetes Versorgungsgebiet 

Auf der Ebene der tertiären Versorgung (Haupt-
und Schwerpunktkrankenhäuser mit weitgetriebener 
Spezialisierung), welche im deutschen Sprachge-
brauch der Zentralversorgung entspricht, werden 
mehrere Standardversorgungsgebiete zu übergeord-
neten Versorgungsgebieten zusammengefaßt. 

2.3 Einrichtungen der stationären Versorgung im 
Standard-Versorgungsgebiet 

2.3.1 Grundsätzliches 

Funktioneller Mittelpunkt des Standardversorgungs-
gebietes ist die psychiatrische Abteilung am allge-
meinen Krankenhaus oder ein psychiatrisches Be-
handlungszentrum. 

Grundsätzlich sollen diese stationären Einrichtungen 
derart dimensioniert, strukturiert und mit den son-
stigen therapeutischen, betreuenden und beratenden 
Angeboten des Standardversorgungsgebietes in 
Kooperation gebracht werden, daß ein Auseinander-
fallen der Versorgung in einen Akut-Kranken- und 
Chronisch-Kranken-Sektor vermieden wird. 

Deswegen ist es erforderlich, daß sowohl psychia-
trische Behandlungszentren als auch Abteilungen an 
allgemeinen Krankenhäusern Einrichtungen für die 
Rehabilitation chronisch Kranker und Behinderter, 
z. B. angefangen von der Beschäftigungstherapie bis 
hin zur industriellen Arbeitstherapie, sowie Einrich-
tungen der ambulanten Vorsorge und Nachsorge von 
ausreichender Kapazität zur Verfügung haben. Teil-
hospitalisierungseinrichtungen, wie Tageskliniken 
und Nachtkliniken, sind ein integrierender Bestand-
teil psychiatrischer Abteilungen und Behandlungs-
zentren. Zu den Aufgaben der psychiatrischen Ab-
teilungen und psychiatrischen Behandlungszentren 
gehört es, die Zusammenarbeit mit flankierenden 
Einrichtungen (s. 2.4.3) der Beratung und Betreu-
ung und ihren Trägern im Interesse einer umfassen-
den Versorgung zu praktizieren. Hierbei fällt den 
vorgeschlagenen Koordinierungsgremien eine wich-
tige Rolle zu (s. 3). 

Bei allen Plänen und Neubauten psychiatrischer 
Krankenhäuser (Abteilungen oder Behandlungs-
zentren) ist die Herstellung einer engen Verbindung 
zur allgemeinen Medizin als Leitprinzip (s. 1) zu be-
achten. Zur Verfolgung dieses Zieles sind mehrere 
Wege gangbar: Anbindung psychiatrischer Abtei-
lungen, die unter Umständen schrittweise auf die 
erforderliche Kapazität gebracht werden können, an 
allgemeine Krankenhäuser (britisches Modell), oder 
Integration eines allgemeinen Krankenhauses in ein 
psychiatrisches Behandlungszentrum (skandina-
visches Modell). Der Aufbau der Versorgung in 
einem Standardversorgungsgebiet ist auch über die 
funktionelle Zuordnung einer neu errichteten 
psychiatrischen Abteilung zu dem bisher für die Ver-
sorgung zuständigen Landeskrankenhaus möglich 
(Satelliten-Modell) . 

Unter bestimmten Bedingungen können einzelne 
Universitätskliniken modellhaft die Funktion einer 
psychiatrischen Krankenhausabteilung bzw. eines 
psychiatrischen Behandlungszentrums in der Kran-
kenversorgung übernehmen (s. 6.8). 

2.3.2 Psychiatrische Abteilung 

Nach gegenwärtigen Vorstellungen liegt die Richt-
größe der psychiatrischen Abteilung bei 200 Bet-
ten*). Überschreitungen sind möglich. Kleinere Ab-
teilungen — etwa mit weniger als 100 Betten — 
dürften in der Regel nicht in der Lage sein, alle 
Kategorien von Patienten, beispielsweise chronisch 
Kranke, mit der Notwendigkeit zu langfristiger 
Rehabilitation, zu versorgen. Die Errichtung solcher 
unterdimensionierter Abteilungen führt daher leicht 
zu einer Funktionsteilung. Das würde bedeuten, 
daß die kleine psychiatrische Abteilung am allge-
meinen Krankenhaus stationäre und ambulante 
(Vor- und Nachsorge) Behandlung von Akutkranken 
leistet, während die längerfristige Versorgung oder 
Unterbringung chronisch Kranker im psychiatrischen 
Fachkrankenhaus erfolgt. Gegen diese Entwicklung 
muß eingewendet werden, daß sie zu einer Schlech-
terstellung ,der psychiatrischen Landeskrankenhäu-
ser und der von ihnen versorgten Patienten führen 
könnte; denn diesen fiele in der Regel dann die 
überwiegende Versorgung chronisch Kranker zu. 

Andererseits muß bei realistischer Betrachtung der 
Verhältnisse gesehen werden, daß unter verschiede-
nen örtlichen Gegebenheiten nicht immer die er-
wünschte Größe einer psychiatrischen Abteilung 
gleich erreichbar ist. Vor allem in stark unterver-
sorgten oder in derzeit stationär überhaupt nicht 
versorgten Gebieten wird man kaum vertreten kön-
nen, eine zunächst von der Kapazität her unzurei-
chende Lösung nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip 
zu verwerfen. Einer erheblichen Unterschreitung der 
Richtgröße von 200 Betten für eine psychiatrische 
Abteilung sollte jedoch nur im Ausnahmefall zuge-
stimmt werden, und zwar lediglich unter der Vor-
aussetzung, daß der stufenweise Aufbau einer um-
fassenden Versorgung in dem betreffenden Stan-
dardversorgungsgebiet mit zureichenden Kapazi-
täten an stationären, halbstationären und flankie-
renden Einrichtungen, einschließlich solcher, die der 
Rehabilitation von Behinderten und der Versor-
gung von Pflegefällen dienen, durch unverbindliche 
Beschlüsse des Trägers gemäß der im Krankenhaus

-

bedarfsplan bzw. im Jahresbauprogramm gestellten 
Auflagen gesichert ist. 
Die Verwirklichung des vorgeschlagenen Aufbaues 
in Stufen innerhalb eines Standardversorgungsge-
bietes könnte ,durch Auflagen an die Investitoren 
oder durch die Mitfinanzierung der Länder (Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz, Förderungen auf dem 
Heimsektor etc.) oder anderer Gebietskörperschaf-
ten festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist 
auf den unter 3. formulierten Vorschlag zu verwei-
sen. 

Bisher existiert nur eine kleine Anzahl psychiatri-
scher Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern 
der Bundesrepublik. Die Sachverständigen-Kommis-
sion empfiehlt deshalb, die Errichtung weiterer Ab-
teilungen unter den aufgeführten Grundsätzen, wo 
immer möglich, voranzutreiben. Es liegt nahe, dabei 
an Krankenhäusern der Haupt- und Schwerpunkt-
versorgung zu beginnen. 

1 In dieser Richtgröße sind Plätze zur Teilhospitalisa-
tion (z. B. Tagesklinik) enthalten. 
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2.3.3 Psychiatrisches Behandlungszentrum 

In solchen Standardversorgungsgebieten, in denen 
sich die Anbindung psychiatrischer Abteilungen an 
allgemeine Krankenhäuser nicht verwirklichen läßt, 
muß die Errichtung von psychiatrischen Behand-
lungszentren ins Auge gefaßt werden. Während die 
psychiatrische Abteilung, wie eine andere medizi-
nische Fachabteilung, Bestandteil eines allgemei-
nen Krankenhauses ist, steht das psychiatrische Be-
handlungszentrum in der Regel als wirtschaftlich 
und ärztlich selbständige Einheit im Standardver-
sorgungsgebiet. Es soll in seiner Kapazität größer 
als die Abteilung ausgelegt werden. Jedoch soll die 
Gesamtbettenzahl auf keinen Fall 600 übersteigen. 

Psychiatrische Behandlungszentren sollen so geglie-
dert sein, daß sie alle Kategorien von psychisch Ge-
störten in ,den dafür erforderlichen Abteilungen 
oder Sondereinrichtungen versorgen, soweit diese 
nicht auf diagnostische, therapeutische oder rehabili-
tative Spezialeinrichtungen im übergeordneten Ver-
sorgungsgebiet angewiesen sind. Aus den vorste-
hend dargelegten Gründen soll, wenn nicht unüber-
windbare Hinderungsgründe im Wege stehen, auch 
das selbständige psychiatrische Behandlungszentrum 
einem allgemeinen Krankenhaus geographisch und 
funktionell zugeordnet werden. 

Bestehende psychiatrische Landeskrankenhäuser 
können, befreit von der gegenwärtigen, eine frucht-
bare Arbeit erschwerenden Überbelastung und 
Überbelegung, im Zuge der Reduktion ihrer Kapa-
zität selbst als psychiatrisches Behandlungszentrum 
den Kern eines Standardversorgungsgebietes bilden. 

2.4 Psychiatrische Einrichtungen im Standardver-
sorgungsgebiet, die die stationäre Versorgung 
ergänzen 

Zwischen der stationären Versorgung im psychiatri-
schen Krankenhaus und dem niedergelassenen Arzt 
klafft eine Versorgungslücke, die durch den Auf-
bau oder Ausbau einer Reihe von Einrichtungen 
geschlossen werden muß. Durch frühzeitige Behand-
lung oder ambulante Krisenintervention ist es bei-
spielsweise möglich, bei verschiedenen psychischen 
Erkrankungen Rückfälle aufzufangen und einen 
Krankenhausaufenthalt zu vermeiden oder wenig-
stens abzukürzen. Der Entlassung aus stationärer 
Behandlung folgt bei einem Teil der psychisch Kran-
ken eine Risikoperiode mit erhöhter Rückfallgewäh-
rung, die durch Nachsorgemaßnahmen verringert 
werden kann. Für chronisch Kranke und Behinderte 
müssen im Versorgungsgebiet Einrichtungen zur 
Rehabilitation und für ein beschütztes Leben auf 
dem beruflichen und Heimsektor zur Verfügung ste-
hen. Sie sollen diesem Personenkreis diejenigen 
Lebensmöglichkeiten innerhalb der menschlichen 
Gemeinschaft eröffnen, zu denen er aufgrund seiner 
Behinderung fähig ist. 

Um ein solches Netz der psychiatrischen Versorgung 
einzurichten, das den Bedürfnissen eines begrenzten 
Bevölkerungsgebietes angemessen Rechnung trägt, 
muß eine Vielfalt von Personen, Diensten und Ein-
richtungen mit unterschiedlicher Aufgabenstellung 
miteinander kooperieren. Die nachfolgend gegebene 

Aufstellung läßt zunächst außer Betracht, in welcher 
Weise ,die organisatorische Gliederung, die Aufga-
benteilung und die funktionale Zusammenarbeit zu 
gestalten wären. Dies gilt auch für die Frage der 
Zuständigkeit und der Trägerschaft dieser Einrich-
tungen. 

2.4.1 Ambulante Dienste 

— Niedergelassene Ärzte (Ärzte für Allgemein-
medizin, Ärzte für Psychiatrie, Psychotherapie 
und andere Fachdisziplinen) 

— Psychologen *), Psychagogen und vergleichbare 
Berufe 

— Ambulante ärztliche Einrichtungen (s. 4.) 

— Beratungsstellen 

— offene Sozialdienste 

— Gesundheitsamt 

2.4.2 Halbstationäre Dienste 

— Tageskliniken 

— Nachtkliniken 

2.4.3 Flankierende Dienste 

— Übergangswohnheime 

— Wohnheime 

— Heime anderer Art, soweit sie psychisch Kranke 
und geistig Behinderte aller Altersstufen mit 
versorgen 

— Beschützende Wohnangebote außerhalb von 
Heimen jeglicher Art 

— Tagesstätten 

— Werkstätten für Behinderte 

— Arbeitsplätze für Behinderte 

- Rehabilitationswerkstätten (vorberuflich und be-
rufsbezogen) 

2.5 Besondere Einrichtungen im Standard-
versorgungsgebiet 

Ein gravierender Mangel der meisten psychiatri-
schen Krankenhäuser liegt gegenwärtig darin, daß 
teilweise heterogene Patientengruppen in über-
dimensionierten Krankenhauskomplexen nicht aus-
reichend voneinander getrennt und in großen Abtei-
lungen zusammengeballt leben müssen. Die Folge 
ist häufig eine ungenügende Entwicklung derjenigen 
Behandlungs- oder Rehabilitationsmaßnahmen, die 
auf sozialtherapeutischen Methoden gründen, wie 
sie vor allem bei verschiedenen chronischen, häufig 
zur Behinderung führenden psychischen Erkrankun-
gen notwendig sind. Was den psychiatrisch-medizi-
nischen Teil der Therapie anbetrifft, so führen die 
genannten Voraussetzungen oft zwangsläufig zu 
einer Entspezialisierung und damit leicht zu einer 
Qualitätsminderung der Therapie. 

*) Die Stellung des Psychologen im Zusammenhang mit 
behandelnder Tätigkeit bedarf noch der Klärung. 
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Grundsätzlich sind für 

— psychisch kranke Kinder und Jugendliche (Kin-
der- und Jugendpsychiatrie), 

— psychisch kranke alte Menschen (Gerontopsy-
chiatrie), 

— geistig Behinderte, 

— Alkohol-, Arzneimittel- und Drogenabhängige *) 

besondere Einrichtungen entweder selbständig oder 
als Abteilungen in psychiatrischen Krankenhäusern 
bzw. psychiatrischen Behandlungszentren vorzuhal-
ten. Sie sollen der notwendigen Differenzierung ,des 
Versorgungsangebots Rechnung tragen und nach 
Einrichtung und Personalausstattung in der Lage 
sein, eine allen Erfordernissen der modernen Psy-
chiatrie genügende Versorgung für den entsprechen-
den Personenkreis zu gewährleisten. 

Die Sachverständigen-Kommission steht in diesem 
Zusammenhang auf dem Standpunkt, wie schon bei 
der Anhörung des Bundestagsausschusses für 
Jugend, Familie und Gesundheit durch mehrere 
Sachverständige einhellig zum Ausdruck gebracht 
wurde, daß eine Entflechtung der  bestehenden  psy-
chiatrischen Krankenhäuser in Gestalt einer Unter-
gliederung in Spezialabteilungen unerläßlich ist. 

2.5.1 Psychisch kranke alte Menschen 

Der Anteil psychisch Kranker über 65 Jahren an den 
Aufnahmen der psychiatrischen Landeskrankenhäu-
ser der Bundesrepublik ist in den letzten 20 Jahren 
kontinuierlich angestiegen. Er nähert sich teilweise 
50 % der jährlichen Neuaufnahmen. Eine gleich-
laufende Entwicklung zeigen die Krankenhausstati-
stiken der meisten Industrieländer. Für die nächsten 
Jahre ist noch mit einem weiteren Anstieg zu rech-
nen. 

Vor allen anderen Grundsätzen der Therapie psy-
chisch kranker alter Menschen steht das dringende 
Erfordernis einer gleichzeitigen körpermedizini-
schen, meist internistischen, und einer psychiatri-
schen Behandlung, sowie einer sozialen Abklärung 
und Betreuung. Kaum weniger wichtig ist eine 
begleitende, dem körperlichen und seelischen Zu-
stand angemessene Beschäftigung während der 
Tageszeit und das Aufrechterhalten von Kontakten 
zu Angehörigen und Bekannten, sofern solche vor-
handen sind. 

Stationäre psychiatrische Einrichtungen müssen des-
halb in Zukunft über eigene gerontopsychiatrische 
Funktionseinheiten verfügen, die in der Lage sind, 
eindeutig krankenhausbedürftige Patienten psychia-
trisch und körpermedizinisch (gerontologisch) zu 
diagnostizieren, zu behandeln, sozial zu betreuen 
und zu rehabilitieren. 

Derzeit fehlt den meisten psychiatrischen Landes-
krankenhäusern die Möglichkeit einer engen Zu-
sammenarbeit mit Krankenhausabteilungen der 
inneren Medizin oder Gerontologie und mit den 
niedergelassenen Ärzten für Allgemeinmedizin oder 
der nicht-psychiatrischen Fachgebiete. Dem überwie-
genden Anteil psychisch kranker alter Menschen, 

1 psychisch kranke Rechtsbrecher s. 2.6.1 

die nach den bisher bekannten Untersuchungen nicht 
in psychiatrischen Krankenhäusern, sondern in inne-
ren oder anderen Fachabteilungen allgemeiner 
Krankenhäuser aufgenommen werden, fehlt wie-
derum eine qualifizierte psychiatrische Diagnostik, 
Behandlung und eine rehabilitativ eingestellte so-
ziale Betreuung. Die mangelhafte Koordination der 
medizinischen, aber auch der sozialen Einrichtungen, 
die für kranke oder behinderte alte Menschen 
zuständig sind, ist einer der Gründe, weshalb es zu 
einer nicht unbeträchtlichen Fehlunterbringung 
(misplacement) psychisch gestörter alter Menschen 
in verschiedenen Einrichtungen, so auch in psychia-
trischen Landeskrankenhäusern, gekommen ist. 

Der Mangel an diagnostischen Möglichkeiten, die 
einer zuverlässigen Feststellung der medizinischen, 
psychiatrischen und sozialen Behinderungen des 
Alterskranken dienen und spezielle therapeutische 
oder Betreuungsbedürfnisse begründen, veranlaßt 
die Sachverständigen-Kommission, die Einrichtung 
gerontopsychiatrischer Zentren in den Standardver-
sorgungsgebieten vorzuschlagen. 

Ein solches gerontopsychiatrisches Zentrum hat die 
Aufgabe, in Zusammenarbeit medizinischer, psychia-
trischer und sozialer Fachdienste zu einer Diagnose 
zu gelangen, die die Zuweisung der zu Versorgenden 
in die für sie geeignete Einrichtung begründet. Zu 
dieser Verteilerfunktion sollen Möglichkeiten einer 
kurzfristigen ambulanten, halbstationären und sta-
tionären Therapie kommen. 

Bei einer angemessen geringen Bettenzahl soll die 
Behandlung nur einer kurzfristigen Intervention zur 
Verhinderung längerfristiger Krankenhausaufent-
halte dienen. 

Dem gerontopsychiatrischen Zentrum soll eine Am-
bulanz angegliedert sein. Im Hinblick auf die häufig 
schwere körperliche Behinderung alter Menschen 
sollte ihr ein mobiles Team zur Verfügung stehen, 
das in der Lage ist, diagnostische Entscheidungen 
oder therapeutische Interventionen zur Verhütung 
einer Krankenhausaufnahme auch im Heim eines 
Kranken durchzuführen. 

Die notwendige Verfügbarkeit pflegerischer und so-
zialer Maßnahmen ist bei der Personalausstattung 
zu berücksichtigen. 

Ein weiterer konstituierender Teil eines solchen 
gerontopsychiatrischen Zentrums ist eine Tageskli-
nik für psychisch gestörte Alterskranke, die, eben-
falls mit dem Ziel der Verhinderung längerfristiger 
Krankenhausaufenthalte, eine Teilhospitalisierung 
verbunden mit entsprechenden therapeutischen 
Möglichkeiten bietet. Die häufige Multimorbidität 
psychisch gestörter alter Menschen macht auch hier 
die Integration der inneren Medizin — in Zukunft 
wahrscheinlich ihres entsprechenden Spezialgebiets, 
der Geriatrie — und die Zusammenarbeit mit nieder-
gelassenen Ärzten unerläßlich. 

Gerontopsychiatrische Zentren können zwar den Be-
darf an Krankenbetten für alte Menschen im Stan-
dardversorgungsgebiet vermindern, aber sicherlich 
nicht ersetzen. Die Sachverständigen-Kommission 
vertritt deshalb, in Übereinstimmung mit andernorts 
vielfach geäußerten Forderungen, nachdrücklich die 
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Meinung, daß der Aufbau von Altenkrankenheimen 
verstärkt gefördert werden muß. Altenkrankenheime 
können einen großen Teil derjenigen psychiatri-
schen Patienten übernehmen, die derzeit noch in 
den Altersabteilungen psychiatrischer Landeskran-
kenhäuser und in Pflegeheimen verschiedener Art 
meist unzureichend untergebracht oder fehlplaciert 
sind. Ein Altenkrankenheim sollte grundsätzlich in 
der Lage sein, körperlich und seelisch zugleich ge-
störte alte Kranke zu betreuen, sofern die Schwere 
der Störung nicht einer intensiveren Versorgung be-
darf. Innerhalb der Altenkrankenheime sind Spezial-
abteilungen vorzusehen, die den besonderen Be-
dürfnissen verwirrter oder gedächtnisschwacher al-
ter Menschen Rechnung tragen. 

2.5.2 Alkohol-, Arzneimittel- und Drogenabhängige 

Die Behandlung, Betreuung und Bewahrung von 
Suchtkranken ist, bedingt durch den massiven An-
stieg der Erkrankungszifffern in den letzten Jahren, 
in der Bundesrepublik insgesamt unzureichend. An-
gesichts dieser Tatsache sieht sich die Sachverstän-
digen-Kommission für diesen Bereich vor der Auf-
gabe, in Anlehnung an internationale Erfahrungen, 
den Aufbau eines neuen Versorgungssystems vor-
zuschlagen. Beim gegenwärtigen Stand des Wissens 
ergeben sich hierfür folgende Empfehlungen: 

In jedem oder zwei zusammengefaßten Standardver-
sorgungsgebieten sind stationäre Suchtkrankenab-
teilungen möglichst an psychiatrischen Behand-
lungszentren — bzw. an den psychiatrischen Lan-
deskrankenhäusern — oder selbständige Suchtklini-
ken vorzuhalten. Letztere sollten mit der psychiatri-
schen Abteilung oder dem für das bzw. die Ver-
sorgungsgebiete zuständigen psychiatrischen Be-
handlungszentrum funktionell oder administrativ 
verbunden sein. 

Den stationären Einrichtungen, die der Entgiftung 
und mittelfristigen Entziehung dienen, müssen flan-
kierende halbstationäre Einrichtungen — Nachtkli-
niken, Übergangs- und Wohnheime, beschützende 
Rehabilitations- oder Beschäftigungseinrichtungen 
für zeitweilig oder dauernd behinderte Suchtkranke 
-- zugeordnet werden. 

Rehabilitationswerkstätten und beschützende Ar-
beitsplätze sollen den Übergang in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt erleichtern. 

Der Suchtkrankenabteilung oder Suchtklinik sollen 
Beratungstellen vor- und nachgeschaltet werden und 
eine Fachambulanz zugeordnet sein. Die Ambulanz 
soll der Spezialdiagnostik und sachgerechten Weit-
terleitung dieser Kranken, aber auch, in Zusammen-
arbeit mit den Beratungsstellen, der Aufklärung und 
der Bildung von Betreuungsgruppen für die Nach-
sorge dienen. Häufig ist bei diesem Personenkreis 
durch vorbereitende beratende Maßnahmen die Mo-
tivation für eine stationäre Behandlung zu erreichen. 
Bereits bestehende Beratungsstellen und Heilstätten, 
die überwiegend von freigemeinnützigen Trägern 
unterhalten werden, sollten an dem gegliederten 
System auf der Ebene des bzw. der Standardversor-
gungsgebiete teilhaben oder als Stützen beim Auf-
bau eines solchen speziellen Versorgungssystems 
mitwirken. 

Die Versorgung von Alkoholikern und Arzneimittel-
abhängigen weist erhebliche Mängel auf. Die Ver-
sorgung der drogenabhängigen Jugendlichen ist 
noch schlechter. Die Entwicklung und Überprüfung 
präventiver und therapeutischer Modelle im Bereich 
der Drogenabhängigkeit ist noch nicht abgeschlos-
sen. 

Die Therapie der Abhängigkeit von Drogen (Rausch-
mitteln) und Arzneimitteln erfordert ein System von 
Einrichtungen für die Kontaktnahme, Entgiftung, 
Entwöhnung und Rehabilitation, das analog dem an-
gestrebten Versorgungssystem für Alkoholkranke 
und teils in Personalunion mit dessen Institutionen 
arbeitet. Der speziellen Problematik der Drogenab-
hängigkeit entsprechend wird aber ein weiterge-
fächertes System mit zum Teil andersartigen Metho-
den benötigt. Vor allem müssen angemessene und 
spezifische Kontaktangebote für junge Menschen 
unter Beteiligung der verschiedenen Berufsgruppen 
entwickelt werden. Ziel ist der Aufbau einer thera-
peutischen Kette. Die Behandlung hat insbesondere 
auch psychotherapeutische Methoden und gruppen-
dynamische Grundsätze aufzugreifen; sie ist multi-
disziplinär zu gestalten; hierbei können qualifizierte 
Selbsthilfegruppen einbezogen werden. 

Auf dem Gesamtgebiet der Suchtbekämpfung ist die 
Schulung von Mitarbeitern der beteiligten Berufs-
zweige besonders dringlich. Forschung und Effi-
zienzkontrollen der Maßnahmen gegen Drogen- und 
Medikamentenabhängigkeit bilden die Vorausset-
zungen zur Weiterentwicklung wirksamer Behand-
lungsmethoden, die schon jetzt therapeutischen 
Nihilismus nicht mehr rechtfertigen. 

Die Behandlung und Verwahrung straffällig gewor-
dener Suchtkranker wird unter 2.6 abgehandelt. 

2.5.3 Geistig Behinderte 

Die Erarbeitung von Informationen über die Ver-
sorgung geistig Behinderter ist von der Kommission 
erst vor kurzem in Angriff genommen worden. Es 
sind deshalb zu diesem Problemgebiet derzeit nur 
vorläufige und begrenzte Aussagen möglich. 

Durch die verbesserten therapeutischen Möglichkei-
ten der modernen Medizin, etwa in der Schwange-
renbehandlung, der Geburtshilfe und in der Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten haben Überle-
bensrate und durchschnittliche Lebenserwartung 
geistig Behinderter in den letzten Jahrzehnten zuge-
nommen. Wahrscheinlich wird die durchschnittliche 
Lebenserwartung vor allem der Schwerst- und Mehr-
fachbehinderten durch die Verbesserung der hygie-
nischen Bedingungen ihrer Unterbringung, sowie 
der medizinischen und technischen Hilfsmittel wei-
ter anwachsen. Dadurch wird auch der Bedarf an 
Einrichtungen für diesen Personenkreis, soweit er 
wegen der Schwere der Behinderung nicht in der 
Familie, in Heimen und in Behinderten-Werkstät-
ten gehalten werden kann, zunehmen. Allerdings 
könnte in absehbarer Zeit ein Teil dieses Mehrbe-
darfs durch den Geburtenrückgang wieder zurück-
gehen. 

Die Unterbringung geistig behinderter Erwachsener, 
deren Versorgung nicht in ihren Familien möglich 
ist, geschieht derzeit zum großen Teil in Facheinrich- 
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tungen freigemeinnütziger Träger. Soweit nicht kör-
perliche Erkrankungen und Gefährdungen, Mehr-
fachbehinderung oder psychiatrische Komplikatio-
nen bestehen, benötigt dieser Personenkreis in der 
Regel keine einem psychiatrischen Krankenhaus 
vergleichbar intensive psychiatrische Betreuung. In 
der Regel beschränkt sich die Aufgabe des Psychia-
ters hier auf diagnostische und konsiliarisch be-
treuende Leistungen. 

Schon jetzt läßt sich deshalb sagen, daß die lang-
fristige Unterbringung erwachsener geistig Behin-
derter im psychiatrischen Krankenhaus — sie stel-
len in einigen Bundesländern einen erheblichen 
Anteil der Langzeitpatienten psychiatrischer Landes-
krankenhäuser — eine Fehlplacierung darstellt. 
Während sie einer intensiven psychiatrischen Be-
handlung nicht bedarf, erfährt diese Personengruppe 
im psychiatrischen Krankenhaus in der Regel ge-
rade nicht diejenige heilpädagogische oder verhal-
tenstherapeutische Betreuung, der sie in besonde-
rem Maße bedarf. 

Die Sachverständigen-Kommission empfiehlt des-
halb, die Vermehrung der besonderen Einrichtungen 
für erwachsene geistig Behinderte anzuregen, die 
über heilpädagogische oder lebenspraktisch-reha-
bilitative Betreuungsprogramme, zugeschnitten auf 
diesen Personenkreis, verfügen. 

Fehlplaciert in den derzeitigen Landeskrankenhäu-
sern und sicherlich auch in den neuen psychiatri-
schen Abteilungen und Behandlungszentren sind 
auch sinnes- und sprachbehinderte psychisch 
Kranke, beispielsweise Taubstumme, die einer Spe-
zialbehandlung bedürfen. Für sie müssen auf der 
Ebene der überregionalen Zentralversorgung Spe-
zialeinrichtungen vorgesehen werden. Die Sachver-
ständigen-Kommission sieht sich noch nicht in der 
Lage, eine Bedarfsschätzung und detaillierte Vor-
schläge für derartige Spezialeinrichtungen vorzu-
legen. 

2.5.4 Psychisch kranke Kinder und Jugendliche 

Bereits jetzt läßt sich erkennen, daß die  zur Ver-
fügung stehenden kinder- und jugendpsychiatri-
schen Einrichtungen quantitativ dem tatsächlichen 
Bedarf nicht annähernd gerecht werden. Das Ziel 
der Kommissionsvorschläge ist jedoch auf diesem 
Gebiet nicht nur eine Vermehrung vorhandener Ver-
sorgungseinrichtungen, sondern ihre Eingliederung 
in ein bisher nicht vorhandenes Versorgungsnetz. 

Die besonderen Einrichtungen für psychisch kranke 
Kinder und Jugendliche lassen sich drei aufeinan-
der bezogenen Bereichen zuordnen: 

a) Ambulanter Zugangs- und Behandlungsbereich 

b) Kinder- und jugendpsychiatrisches Zentrum 

c) Dezentralisierte stationäre und teilstationäre 
Einrichtungen 

Wegen der kleineren Zahl des versorgungsbedürfti-
gen Personenkreises und der Notwendigkeit, Be-
handlungszentren mit allen notwendigen diagnosti-
schen und therapeutischen Einrichtungen auszurü-
sten, soll das Versorgungsgebiet eines kinder- und 
jugendpsychiatrischen Zentrums in der Regel die 
Größe eines Standardversorgungsgebiets (s. 2.1) 

überschreiten. Als Richtgröße wird eine Bevölke-
rungszahl von 300 000 bis 600 000 vorgeschlagen. 
Dies bedeutet, daß das Versorgungsgebiet eines 
kinder- und jugendpsychiatrischen Zentrums eine 
größere geographische Region, etwa zwei Standard-
versorgungsgebiete, umfassen kann. 

Zu a) 

Grundlage der Versorgung im ambulanten Zugangs-
und Behandlungsbereich sind vor allem die Erzie-
hungsberatungsstellen und die ihnen verwandten 
Einrichtungen. Ihre Gesamtzahl wird, obgleich Daten 
darüber noch nicht ermittelt wurden, als zu niedrig 
angesehen. In die Zusammenarbeit müssen auch ein-
bezogen werden Ärzte für Allgemeinmedizin und 
die niedergelassenen Fachärzte sowie diejenigen 
fachlichen Dienste, die anderen Systemen zugeord-
net sind, aber eine wesentliche Funktion in der Er-
fassung und Betreuung psychischer Störungen bei 
Kindern und Jugendlichen haben. Dies gilt bei-
spielsweise für den schulpsychologischen Dienst 
und für das Gesundheitsamt, soweit dessen Funktio-
nen auf diesem Gebiet eine Abklärung erfahren 
haben. 

Zu b) 

Dem kinder- und jugendpsychiatrischen Versor-
gungsgebiet ist, in der Regel je nach Größe, ein 
kinder- und jugendpsychiatrisches Zentrum mit 
einer Kapazität von ca. 100-200 Betten zugeordnet. 
Dieses Zentrum soll mindestens über die nachfol-
gend aufgeführten Einrichtungen verfügen: 

— Ambulanz (Diagnostik, Krisenintervention, ambu-
lante Therapie) 

— Konsiliarischer Dienst für Kinder- und Jugend-
lichenheime und dgl. 

— Stationäre Diagnostik und kurzfristige Behand-
lungen 

— Stationäre mittel- und langfristige Behandlungen 
und Rehabilitationsmaßnahmen. 

Zu c) 

Das kinder- und jugendpsychiatrische Zentrum soll 
konsiliarisch und im Sinne der Aufgabenteilung mit 
den im folgenden aufgeführten dezentralen statio-
nären und teilstationären Einrichtungen im Versor-
gungsgebiet zusammenarbeiten: 

—Übergangsheime 

— Heime für geistig behinderte Kinder und Jugend-
liche 

— Heilpädagogische und psychotherapeutische 
Heime 

— Pflegeheime und Pflegenester 

— Wohnheime für Jugendliche 

— Wohngruppen für Jugendliche 

— Tagesstätten für behinderte Kinder und Jugend-
liche und verwandte Einrichtungen 

Der Kommission liegen Daten über den Bedarf auf 
diesem Sektor noch nicht vor. Grundsätzlich läßt 
sich jedoch bereits absehen, daß ein Kapazitätsaus-
bau erforderlich ist. 
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2.6 Spezialeinrichtungen auf der Ebene übergeord-
neter Versorgungsgebiete (s. 2.2) 

Begründete und detaillierte Vorschläge über die 
Notwendigkeit solcher Spezialeinrichtungen kön-
nen erst gegeben werden, wenn die Ergebnisse der 
eingeleiteten Haupterhebung und der Forschungs-
projekte der Arbeitsgruppen vorliegen werden. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich deshalb nur 
Vorschläge für Teilgebiete mit hinreichendem 
Kenntnisstand machen. 

Schon jetzt sollte erwogen werden, Spezialeinrich-
tungen der unter 2.6 aufgeführten Art innerhalb 
eines bestehenden psychiatrischen Großkrankenhau-
ses oder in Verbindung damit unterzubringen, wenn 
die Möglichkeit der Verkleinerung des psychiatri-
schen Bettenanteils auf die vorgeschlagenen Kapa-
zitätsgrenzen und die Angliederung der erforder-
lichen körpermedizinischen Fachabteilungen gesi-
chert ist. 

2.6.1 Gerichtlich untergebrachte psychisch kranke oder 
psychisch abnorme Rechtsbrecher (z. B. § 42 b StGB

-

Fälle) 
Die Behandlung und Bewahrung von geisteskran-
ken oder persönlichkeitsgestörten Rechtsbrechern 
in psychiatrischen Krankenhäusern erfolgt entweder 
in offenen oder geschlossenen Stationen zusammen 
mit anderen psychisch Kranken oder in gefängnis-
ähnlichen Gebäuden (sog. festen Häusern) inmitten 
des Krankenhauskomplexes. Diese Form der Un-
terbringung ist für die spezifischen Aufgaben eines 
psychiatrischen Krankenhauses und für das Anse-
hen psychisch Kranker in der Gesellschaft unzu

-

mutbar. Ein zur Gemeinde und zur Gesellschaft hin 
offenes Behandlungssystem läßt sich nicht mit den 
Uberwachungs- und Sicherungsaufgaben eines Ge-
fängnisses verbinden. Anndererseits erfordern opti-
male Behandlungs- und Rehabilitationsprogramme 
für die Sondergruppe der psychisch kranken oder 
psychisch abnormen Rechtsbrecher eine Spezial-
einrichtung, in der sie mit besonders ausgebildetem 
Personal und einer entsprechenden Ausstattung 
durchführbar sind. Es wird deshalb empfohlen, ge-
eignete Spezialeinrichtungen vorzuhalten, wie sie im 
Ausland — etwa in den Nachbarländern Holland 
und Dänemark — schon seit längerer Zeit zur Verfü-
gung stehen. Sie sollten auf der übergeordneten Ver-
sorgungsebene aufgebaut, einer ärztlich-psychiatri-
schen Leitung unterstellt werden und Aufgaben der 
Wiedereingliederung wahrnehmen können. 

2.6.2 Einrichtungen für gerichtlich untergebrachte, wieder-
holt straffällig gewordene Alkoholiker (§ 42 c StGB

-

Fälle) 
Die langfristige Verwahrung straffällig gewordener, 
häufig durch hirnorganische Schäden persönlich-
keitsveränderter Alkoholiker, läßt sich ebenfalls in 
der Regel nicht mit stationären Einrichtungen ver-
binden, deren Hauptaufgabe die Behandlung und 
Wiedereingliederung von Kranken möglichst unter 
Vermeidung von Freiheitsentzug ist. Es empfiehlt 
sich deshalb, diese Personengruppe nicht in den 
stationären Einrichtungen für Suchtkranke unterzu-
bringen, sondern sie in einer übergeordneten Spe-
zialeinrichtung, eventuell einem Krankenhaus für 

psychisch Kranke oder psychisch abnorme Rechts-
brecher angegliedert, zu verwahren. 

2.6.3 Einrichtungen für Schwerstbehinderte 

Geistig Behinderte mit tiefen Schwachsinnsgraden, 
die einer hohen Pflegeintensität bedürfen oder eine 
Mehrfachbehinderung aufweisen, sind derzeit in Ein-
richtungen verschiedener Zweckbestimmung und 
unterschiedlicher Qualität untergebracht. Den größ-
ten Teil dieser Aufgabe tragen Pflegeanstalten oder 
Pflegeheime freigemeinnütziger, in einigen Ländern 
auch öffentlicher Träger. Ein kleiner Teil ist in psy-
chiatrischen Landeskrankenhäusern untergebracht 
und dort sicherlich fehlplaciert. Genauere Informa-
tionen über Bedarf und Kapazität auf diesem Gebiet 
liegen der Kommission noch nicht vor. Es ist wahr-
scheinlich, daß die Kommission die Errichtung wei-
terer Spezialeinrichtungen empfehlen wird, — zu-
mindest um die Fehlplacierung solcher Behinderter 
in psychiatrischen Krankenhäusern zu beseitigen —
die möglichst in Anbindung an ein Fachkranken-
haus unter ärztlicher Leitung stehen sollten, sofern 
sie nicht selbst über eine ausreichende ärztliche 
Personalausstattung verfügen werden. Der hohe 
pflegerische, medizinische und betriebstechnische 
Aufwand läßt jedenfalls eine zersplitterte Versor-
gung oder die Errichtung kleiner, selbständiger Ein-
heiten unzweckmäßig erscheinen. 

2.6.4 Einrichtungen für Epilepsiekranke 

Ähnlich dem Bedarf der „Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie" muß wegen der kleinen Zahl des versor-
gungs- und förderungsbedürftigen Personenkreises 
in der Regel die Größe eines Standardversorgungs-
gebietes überschritten werden. Nach dem gegenwär-
tigen Kenntnisstand bedürfen etwa 1 /3 der an Epi-
lepsie leidenden Kranken spezieller Einrichtungen 
zur Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Die 
Kommission schlägt daher folgende Spezialeinrich-
tungen vor: 

2.6.4.1 

Auf etwa 1,2 Millionen Einwohner sollten zwei Epi-
lepsie-Ambulanzen zur Verfügung stehen. 

Davon eine Ambulanz für Erwachsene, die entweder 
einer neurologischen oder psychiatrischen Abtei-
lung im Schwerpunkt-Krankenhaus (Zentralversor-
gung) oder einer Universitätsklinik angegliedert sein 
sollte. Die zweite Ambulanz für Kinder und Jugend-
liche sollte entweder einer pädiatrischen Klinik oder 
einem kinder- und jugendpsychiatrischen Zentrum 
angegliedert sein. 

2.6.4.2 

Auf etwa 7,5 Millionen Einwohner sollten 2 Epilep-
sie-Abteilungen zur Verfügung stehen. Epilepsie-Ab-
teilungen sind klinische Funktionseinheiten, die 
über stationäre und halbstationäre Einrichtungen 
verfügen und eine Epilepsie-Ambulanz enthalten. 
Die Abteilung für Erwachsene sollte einer neurolo-
gischen oder psychiatrischen Abteilung im Schwer-
punktkrankenhaus (Zentralversorgung) oder Uni-
versitätsklinik angegliedert sein, die Abteilung für 
Kinder einer pädiatrischen Klinik oder einem kin-
der- und jugendpsychiatrischen Zentrum. 
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2.6.4.3 

Für das gesamte Bundesgebiet sind 4 Rehabilita-
tions-Zentren für Erwachsene mit Epilepsie und 4 
Rehabilitations-Zentren für Kinder mit Epilepsie er-
forderlich. Solche überregionalen Epilepsie-Zentren 
dienen als „Rehabilitations-Zentren für spezielle 
Krankheits- und Behinderungsarten" den Patienten, 
die einer epileptologisch-qualifizierten medizini-
schen, pädagogischen oder beruflichen Rehabilita-
tion bedürfen. Sie bieten alle Maßnahmen der be-
ruflichen und sozialen Rehabilitation an mit Aus-
nahme der vollen Berufsausbildung oder Umschu-
lung, die in Berufsbildungswerken und Berufsförde-
rungswerken vorgenommen wird. Epilepsie-Zentren 
bestehen daher aus einem spezifisch beruflich bzw. 
pädagogisch orientierten Rehabilitationsbereich mit 
Internat und einer Epilepsieabteilung mit Bettensta-
tion für kurzfristig therapeutische Interventionen 
bei Rehabilitanden und einer Ambulanz zur Vor-
und Nachsorge sowohl bei den Rehabilitanden wie 
bei den Problemfällen des der Ambulanz und der 
Abteilung zugeordneten Versorgungsgebietes. Epi-
lepsie-Zentren sind zugleich Schwerpunkte für For-
schung und Lehre. 

2.6.5 Psychosomatische Abteilungen 

Die Kommission sieht sich noch nicht in der Lage, 
detaillierte Vorschläge zum notwendigen Ausbau 
der psychosomatischen Medizin vorzulegen. Es 
steht aber außer Zweifel, daß dieses Gebiet durch 
Forschungsergebnisse und durch die Verbesserung 
diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten 
weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dabei ist nicht 
nur an die psychosomatischen Erkrankungen im 
engeren Sinne, körperliche Leidenszustände mit vor-
wiegend seelischer Ursache, zu denken, sondern 
auch an körperliche Erkrankungen, bei deren Zu-
standekommen psychische und/ oder soziale Ein-
flüsse als Risikofaktoren wesentlich mitbeteiligt 
sind. 

Als allgemeine Feststellung läßt sich derzeit aus-
sagen, daß der Eingang psychosomatischer For-
schungsergebnisse in die Gesundheitsaufklärung 
und Gesundheitsvorsorge, wie dies beispielsweise 
bei der Herzinfarktprävention bereits praktiziert 
wird, erweitert werden muß. 

Für die Versorgung derjenigen psychosomatisch 
Kranken, bei denen eine Indikation zur psychiatri-
schen Behandlung (Psychotherapie o. dgl.) besteht 
und die wegen ihrer körperlichen Erkrankung einer 
stationären Behandlung bedürfen, ist in der Regel 
davon auszugehen, daß ihre stationäre Aufnahme 
in der entsprechenden medizinischen Fachabteilung 
erfolgen sollte. Für die psychiatrische bzw. psycho-
therapeutische Diagnostik und Therapie sollte, was 
durch die vorgeschlagene Angliederung psychiatri-
scher Fachabteilungen an allgemeine Krankenhäuser 
optimal gewährleistet werden könnte, die konsilia-
rische Versorgung durch den psychotherapeutisch 
ausgebildeten Psychiater und das gegebenenfalls er-
forderliche weitere psychiatrische Fachpersonal er-
folgen. Die Einrichtung psychosomatischer Ambu-
lanzen mit der Aufgabe der Vorsorge und Nachbe-
handlung auf der Basis einer interdisziplinären Zu-
sammenarbeit zwischen Psychiatern bzw. Psycho

-

therapeuten und den entsprechenden anderen medi-
zinischen Fachdisziplinen erscheint als eine aus-
sichtsreiche Lösung, die an einigen Stellen der Bun-
desrepublik bereits existiert und weiter erprobt 
werden sollte. 
Für die Diagnostik und Therapie desjenigen Anteils 
psychosomatisch Kranker, der besonderer Spezial-
einrichtungen bedarf, für die Wahrnehmung der 
Aufgaben in Fort- und Weiterbildung und zur Er-
füllung von Forschungsaufgaben auf diesem Gebiet 
wird die Einrichtung psychosomatischer Abteilungen 
in den übergeordneten Versorgungsgebieten vorge-
schlagen. Sie müssen grundsätzlich mit medizini-
schen Fachabteilungen anderer Disziplinen, in der 
Regel der Inneren Medizin, der Frauen- und Kinder-
heilkunde, verbunden sein. Es liegt daher nahe, zu-
nächst psychosomatische Abteilungen mit Modell-
charakter an Krankenhäusern der Zentralversorgung 
einzurichten, die in der Lage sind, Forschung zu 
betreiben. 

2.6.6 Psychotherapeutische Institute 

Die Ermittlung des Bedarfs für die psychotherapeu-
tische Versorgung der Bevölkerung steht vor beson-
deren methodischen und praktischen Schwierigkei-
ten. Die tatsächliche Situation ist jedoch insoweit 
eindeutig beurteilbar, als das gegenwärtige Ange-
bot an Psychotherapeuten für die Bedürfnisse der 
Bevölkerung absolut unzureichend ist. Eine Ver-
mehrung der Anzahl psychotherapeutischer Insti-
tute mit Behandlungs- und Weiterbildungsfunktion 
ist deshalb dringend erwünscht. Sie sollten in der 
Regel mit einer psychiatrischen Abteilung oder 
einem psychiatrischen Behandlungszentrum locker 
verbunden sein. 
Die Kommission geht davon aus, daß die psycho-
therapeutische Versorgung der Neurosen im Regel-
fall der ambulanten Behandlung überantwortet ist. 
Den vorgeschlagenen Instituten muß deshalb die 
Möglichkeit ambulanter Behandlung als Voraus-
setzung zur Wahrnehmung ihrer Ausbildungsfunk-
tion eingeräumt werden. Eine stationäre Behand-
lung von Neurosen ist meist nur bei akuten Krisen 
erforderlich, in denen beispielsweise das Leben, 
die körperliche Gesundheit oder die soziale Position 
des Kranken gefährdet sind. In solchen Fällen er-
forderliche Krankenhausaufnahmen sollten kurz-
fristig sein und in der Regel in den psychiatrischen 
Abteilungen oder Behandlungszentren der Standard-
versorgungsregion durchgeführt werden. Längerfri-
stige stationäre psychotherapeutische Behandlungen 
sind als Ausnahme zu sehen. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt verfügt die Kommission über keine über-
zeugenden Informationen, die ihr Anlaß gäben, die 
Errichtung weiterer, rein psychotherapeutisch orien-
tierter Krankenhäuser oder Krankenhausabteilun-
gen vorzuschlagen. 

2.6.7 Universitätskliniken 

Wie schon erwähnt, hat die Kommission vorge-
schlagen, einzelne Universitätskliniken modellhaft 
an der Standardversorgung psychisch Kranker zu 
beteiligen. Die Erfüllung des Auftrags dieser Klini-
ken in Lehre und Weiterbildung erscheint auf be-
sonders günstige Weise gewährleistet, wenn ihnen 
die gesamte Breite psychisch Kranker zur Verfügung 
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steht. Um jedoch den Nachteil zu vermeiden, daß 
mit der beträchtlichen Ausweitung der Routineauf-
gaben in der Krankenversorgung Kapazität und 
Qualität der Lehre leiden, muß in einem solchen 
Fall eine entsprechende Verbesserung der Personal-
ausstattung gewährleistet werden. Außerdem ist 
eine höhere Bettenkapazität als die vom Wissen-
schaftsrat empfohlene erforderlich, um die der Uni-
versitätsklinik auf solche Weise aufgebürdeten zu-
sätzlichen Versorgungsaufgaben ohne Einschrän-
kung ihrer übrigen Aufgaben erfüllen zu können. 
Sie sollte sich an den vorgeschlagenen Richtgrößen 
für die Standardversorgung orientieren (ca. 200 
Betten). Im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Auf-
gaben sollten einzelne Universitätskliniken Aufbau, 
Erfolgskontrolle und wissenschaftliche Untersuchun-
gen der Wirksamkeit neuer Versorgungssysteme, 
Einrichtungen und Therapieprogramme als For-
schungsziele übernehmen. In der gegenwärtigen 
Forschungsförderung zeichnet sich eine überregio-
nale Arbeitsteilung und die Bildung von Forschungs-
schwerpunkten bereits ab. Forschungsaufgaben auf 
dem Gebiet der Psychiatrie dürfen nicht auf die 
Universitäten beschränkt bleiben. 

Die Sachverständigen-Kommission vertritt nach-
drücklich die Auffassung, ,daß auf dem Gebiet der 
Forschungsförderung das gesamte Fachgebiet der 
Psychiatrie einen hohen Nachholbedarf hat, der sich 
beispielsweise am personellen, finanziellen und 
wissenschaftlichen Rückstand in verschiedenen wich-
tigen Bereichen psychiatrischer und psychosomati-
scher Forschung gegenüber anderen Industrielän-
dern aufweisen läßt. Sie wird bei den weiteren Er-
mittlungen diesem Thema besondere Aufmerksam-
keit schenken und im Rahmen des Schlußberichts 
entsprechend detaillierte Vorschläge unterbreiten. 

2.6.8 Vorberufliche, berufsbezogene und berufsbildende 
Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Behinderte 

Zur Versorgung des verhältnismäßig kleinen An-
teils psychisch Behinderter, die für eine berufsbil-
dende Rehabilitation in Berufsförderungswerken mit 
überregionalem Standort geeignet sind, sollten 
eigene Internate und ambulante psychiatrisch-psy-
chotherapeutische Behandlungs- und Betreuungs-
möglichkeiten geschaffen werden. Dies geschieht am 
besten durch die Errichtung eines psychiatrisch

-

psychotherapeutischen Dienstes im Rahmen der ärzt-
lichen Einrichtungen von Berufsförderungswerken 
oder durch die Heranziehung geeigneter Vertrags-
ärzte. Die Kommission sieht sich noch nicht in der 
Lage, Daten über den Bedarf und genauere Vor-
schläge zum Thema der berufsbildenden Rehabilita-
tion psychisch Behinderter vorzulegen. 

Der größte Teil psychisch Behinderter bedarf der 
berufsbezogenen und vorberuflichen Rehabilitation, 
die häufig mit Maßnahmen der sozialen Wiederein-
gliederung kombiniert werden muß. Ihre Durchfüh-
rung ist nur auf regionaler Basis aussichtsreich. 
(Ebene der Standardversorgungsgebiete bzw. über-
geordneten Versorgungsgebiete) Einrichtungen die-
ser Art bedürfen einer speziellen Gliederung und 
müssen über Rehabilitationsprogramme verfügen, 
die den besonderen Erfordernissen dieser Behinder-
tengruppe angemessen sind. In Aufbau und Arbeits

-

weise unterscheiden sie sich von entsprechenden 
Einrichtungen für Körperbehinderte. 

2.6.9 Einrichtungen für Mehrfachkranke 

Für die diagnostische und therapeutische Versor-
gung von Mehrfachkranken sind auf der Ebene über-
geordneter Versorgungsgebiete geeignete interdis-
ziplinäre Spezialeinrichtungen vorzuhalten. 
Als Beispiele sind zu nennen: Psychiatrische Diagno-
stik, neurologische Diagnostik, gefäßchirurgische 
Eingriffe und psychiatrisch-internistische Nachbe-
handlung bei Erkrankungen der für die Versorgung 
des Gehirns verantwortlichen großen Gefäße, ent-
sprechende interdisziplinäre Diagnostik und Nach-
behandlung bei Epilepsie-Kranken, deren Leiden 
durch neurochirurgische Eingriffe geheilt oder ge-
bessert werden kann, usw. Naturgemäß bietet sich 
auch für diese Spezialeinrichtungen ein Kranken-
haus der Zentralversorgung mit psychiatrischer 
Fachabteilung als Basis an. 
Bedarfsdaten zu diesem Fragenkomplex und damit 
auch detaillierte Vorschläge können von der Korn-
mission zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
vorgelegt werden. 

3. Koordination der psychiatrischen Versor-
gung, Sicherstellung von Fachaufsicht, Doku-
mentation und Planung 

3.1 Mangel wirksamer Koordination 

Weitaus stärker als alle anderen medizinischen 
Fächer ist die Psychiatrie mit nicht-medizinischen 
Einrichtungen und Diensten, beispielsweise auf den 
Sektoren der Beratung, Sozialfürsorge und Rehabili-
tation, verflochten. Die Wahrnehmung der Aufgaben 
von Gesundheitsvorsorge und -fürsorge auf dem 
Gebiet der seelischen Gesundheit ist nur auf der 
Basis einer Partnerschaft möglich, innerhalb der das 
psychiatrische Krankenhaus und der niedergelas-
sene Facharzt und Psychotherapeut nur zwei, wenn 
auch wichtige Glieder einer Versorgungskette sind. 
Bei dieser Sachlage ist klar, daß eine gemeindenahe, 
bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung in einer 
pluralistisch organisierten Gesellschaft darauf ange-
wiesen ist, daß alle an der Versorgung beteiligten 
Personen und Einrichtungen zusammenwirken. Ein 
Hauptmangel des derzeit bestehenden Versorgungs-
systems und einer der Gründe, weshalb eine durch-
greifende Reform bisher nicht vollzogen wurde, ist 
das Fehlen einer wirksamen Koordination im System 
der beratenden, betreuenden und therapeutischen 
Angebote für psychisch Kranke und Behinderte. 

3.2 Koordinierungsgremien auf der Ebene der Stan-
dardversorgungsgebiete 

Die Sachverständigen-Kommission ist der Ansicht, 
daß die hier geforderte Zusammenarbeit der Betei-
ligten nicht ausschließlich dem Zufall örtlicher Ge-
gebenheiten und menschlicher Kontakte überlassen 
bleiben darf. 
Sie empfiehlt daher auf der Ebene der Standard

-

versorgung die Einrichtung geeigneter Koordinie

-

rungsgremien, deren erste Aufgabe darin besteht, 
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die Zusammenarbeit und Koordination aller an der 
Vorsorge und Fürsorge für die seelische Gesundheit 
im Versorgungsgebiet Tätigen herzustellen und 
dauerhaft zu gewährleisten. Der derzeitige Stand 
der Ermittlungen und Beratungen der Sachverstän-
digen-Kommission erlaubt noch nicht, detaillierte 
Modelle für Koordinierungsgremien vorzuschlagen, 
die an die wichtigsten Formen politischer oder admi-
nistrativer Gegebenheiten in den Versorgungsge-
bieten angepaßt sind. Sie sieht sich insbesondere 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, 
Vorschläge für die Zusammensetzung, Konstituie-
rung und für die rechtlichen Voraussetzungen der-
artiger Koordinierungsgremien vorzulegen. Sie ist 
jedoch der Auffassung, daß der Einrichtung einer 
solchen institutionalisierten Form der Zusammen-
arbeit eine besondere Bedeutung beim Aufbau ge-
gliederter psychiatrischer Versorgungsnetze in den 
Standardversorgungsgebieten zukommt. Schon jetzt 
ist darauf hinzuweisen, daß das Koordinierungsgre-
mium der Gesundheitsfachverwaltung ggf. auch 
einer Kommunalverwaltung anzugliedern ist. Bereits 
bestehende und geeignete Beratungsinstitutionen 
auf Standardversorgungsebene sollten bei der Bil-
dung solcher Gremien berücksichtigt werden. 

3.3 Planungskommission auf Landesebene 

Nach Auffassung der Sachverständigen-Kommission 
sollten bei den Landesregierungen Planungskom-
missionen oder psychiatrische Beiräte gebildet wer-
den. In Anlehnung an vergleichbare Modelle in 
Nachbarländern sollte ihre Aufgabe einmal in der 
Beratung  der  Regierung bei der Planung und beim 
stufenweisen Ausbau der psychiatrischen Kranken-
versorgung nach übergeordneten Gesichtspunkten 
bestehen. Außerdem sollten sie für die Überprüfung 
der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der beste-
henden Einrichtungen und Programme Sorge tragen 
und die Landesregierung laufend über Veränderungen 
in der Bedarfsentwicklung und Bedarfsabdeckung, 
über praktisch relevante wissenschaftliche Ergeb-
nisse, neue Behandlungsverfahren und Einrichtungs-
typen beraten. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu 
können, benötigen die Planungskommissionen lau-
fend Informationen aus der epidemiologischen und 
evaluativen 1) Forschung und aus einem Gesund-
heitsinformationssystem, das Daten über Bedarfs-
entwicklung, Nutzung der bestehenden Einrichtun-
gen und dgl. laufend zur Verfügung stellt. Zudem 
sollen sich die Planungskommissionen auf Empfeh-
lungen der Koordinierungsgremien der Standardver-
sorgungsgebiete, vor allem im Hinblick auf regio-
nale Gegebenheiten, Mängel und Möglichkeiten, 
stützen können. 

Dem Aufbau oder Ausbau des Gesundheitsinfor-
mationssystems, auch für den Bereich der Psychia-
trie, im Zuständigkeitsbereich der Länder oder der 
großen Gebietskörperschaften, kommt deshalb eine 
besondere Bedeutung zu 2). 

1) wissenschaftliche Untersuchungen des Erfolgs, der 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Behandlungs-
maßnahmen, therapeutischen und rehabilitativen Ein-
richtungen etc. 

2) Hierdurch wird bestehendes Recht nicht berührt (z. B. 
§ 126a BSHG). 

3.4 Fachaufsicht 

Großkrankenhäuser sind, was die Fachaufsicht an-
betrifft, zweifellos besser zu kontrollieren als eine 
Vielfalt dezentralisierter kleiner Einrichtungen, die 
zudem großenteils nicht ärztlich geleitet sind. Der 
Aufbau dieser flankierenden Einrichtungen, ange-
fangen von Tageskliniken bis zu den besonderen 
Einrichtungen wie Übergangs- und Wohnheime, ist 
jedoch aus den oben dargelegten Gründen für eine 
gegliederte und optimale Versorgung psychisch 
Kranker, insbesondere der chronisch Kranken und 
psychisch Behinderten, unerläßlich. Dennoch kann 
nicht übersehen werden, daß in der möglichen un-
kontrollierten Entwicklung des therapeutischen und 
des allgemeinen Standards dieser kleinen Einrich-
tungen eine besondere Schwäche der modern geglie-
derten psychiatrischen Versorgung besteht. Evalua-
tive Untersuchungen dieses Problems in Großbri-
tannien haben z. B. gezeigt, daß eine gründliche Aus-
bildung der Leiter solcher kleinen Einrichtungen ein 
wirksamer Faktor ist, um ihren Standard zu sichern. 
Dennoch ist eine qualifizierte und in kürzeren Zeit-
abständen durchgeführte Fachaufsicht gerade über 
diese kleinen Einrichtungen, die teilweise an die 
Stelle der langfristigen Unterbringung von Kranken 
in psychiatrischen Großkrankenhäusern treten wer-
den, unbedingt erforderlich. Die Verantwortung da-
für kann nicht einem Gremium übertragen werden. 
Es bietet sich deshalb an, die Gesundheitsfachver-
waltung damit zu beauftragen und die personellen 
Voraussetzungen dafür sicherzustellen. 

3.5 Einleitung einer Neuordnung der 
Versorgungsgebiete 

Die Schaffung von Koordinierungsgremien setzt 
voraus, daß sich Standardversorgungsgebiete bereits 
gebildet haben. Der schwierige nur schrittweise zu 
vollziehende Umwandlungsprozeß eines veralteten 
in ein neues, verbessertes Versorgungssystem läßt 
sich nicht allein auf dem Erlaß- oder Verfügungs-
wege erreichen. Er kann nur zügig realisiert werden, 
wenn diejenigen, welche schon jetzt die psychiatri-
sche Versorgung tragen, dazu motiviert werden, und 
an der Neuordnung mitwirken. Die Sachverständi-
gen-Kommission empfiehlt daher dringend, daß die 
administrativ Verantwortlichen unverzüglich unter 
Beiziehung der Beteiligten — etwa durch Bildung 
von Entwicklungskommissionen oder ähnlichem — 
ihr derzeitiges System der Versorgungsbezirke (Ein-
zugsbereiche) einer Revision unterziehen und Vor-
kehrungen treffen, die geeignet sind, die Überfüh-
rung in die neue Organisation der Versorgungsge-
biete einzuleiten und voranzutreiben. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Planungskommissionen der 
Länder ist hierbei empfehlenswert. 

3.6 Gewährleistung von Informationen auf 
Bundesebene 

Die bisherige Arbeit der Sachverständigen-Kommis

-

sion hat mit großer Deutlichkeit gezeigt, daß die für 
eine Analyse der Versorgungssituation und für die 
Planung unerläßlichen Grunddaten zum überwiegen-
den Teil nicht greifbar sind. Die Sachverständigen

-

Kommission muß sich daher über teure und organi- 
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satorisch schwer zu bewältigende Erhebungsaktionen 
erst die notwendigen Kenntnisse verschaffen, um 
dem Auftrag des Bundestages bzw. der Bundesregie-
rung zufriedenstellend nachkommen zu können. Der 
Sachverhalt, daß es offensichtlich nirgendwo in der 
Bundesrepublik eine Stelle gibt, die, mit ausreichen-
den Informationen versehen, nur überhaupt fähig 
wäre, einigermaßen zu übersehen, was in diesem 
Lande auf dem weitverzweigten Gebiet der psychia-
trischen Versorgung geschieht oder nicht geschieht, 
was vorhanden ist oder fehlt, wird von der Sach-
verständigen-Kommission als grober Mißstand an-
gesehen. Es ist bekannt, daß Stichtagserhebungen 
jeweils nur einen Querschnittsüberblick geben, wel-
cher in Anbetracht der sich ständig ändernden Ver-
hältnisse meist schon bei der Auswertung veraltet 
ist. Datenerfassungen von der Art und in der Weise, 
wie sie die Sachverständigen-Kommission vorsieht, 
können nicht in kürzeren Abständen wiederholt 
werden. 

Die Sachverständigen-Kommission hält es daher für 
dringend erforderlich, daß gesetzliche und rechtliche 
Voraussetzungen geschaffen werden, um eine Insti-
tution auf Bundesebene ins Leben zu rufen, die in 
der Lage ist, fortlaufend Informationen aus dem 
Gesamtbereich der psychiatrischen Versorgung ein-
zusammeln, zu verarbeiten und den planenden In-
stanzen zur Kenntnis zu bringen. Eine solche infor-
mativ tätige und damit auch koordinativ wirksame 
Institution könnte wesentlich dazu beitragen, daß 
der vom Deutschen Bundestag gegebene starke Im-
puls zur Verbesserung der psychiatrischen Versor-
gung nicht wieder im Sande verläuft und der Auf-
bau eines neu zu ordnenden psychiatrischen Ver-
sorgungssystems sich nicht heillos zersplittert. 

4. Ambulanz 

4.1 
Die Sachverständigen-Kommission hat sich ausführ-
lich mit dem Problem der ambulanten Dienste be-
schäftigt. Sie vertritt nachdrücklich die Ansicht, daß 
stationäre psychiatrische Einrichtungen grundsätz-
lich die Möglichkeit ambulanter, untersuchender und 
behandelnder Tätigkeit erhalten müssen. Diese am-
bulante Tätigkeit bezieht sich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt auf die Wahrnehmung folgender Aufga-
ben: 

4.1.1 

Nachsorge und weitere Maßnahmen der Rehabilita-
tion, 

4.1.2 

Ambulante Untersuchungen und Behandlungen zur 
Vorbeugung von Rückfällen bzw. Verhütung von 
stationären Aufnahmen, Krisenintervention und 

4.1.3 

Konsiliarische Betreuung und Behandlung. 

Die Forderung nach ambulanter Tätigkeit entspricht 
keinesfalls dem Bestreben, die Institution des nie

-

dergelassenen Nervenarztes auszuhöhlen. Erfahrun

-

gen an den bestehendenden Ambulanzen (Poliklini-
ken) der Universitätskliniken zeigen, daß bedenk-
liche Konkurrenzsituationen mit niedergelassenen 
Nervenärzten am Ort trotz hoher Behandlungsfre-
quenzen nirgendwo entstanden sind. Es gibt viel-
mehr ein in vielfacher Hinsicht fruchtbares Zusam-
menwirken. Der oben aufgeführte Katalog definier-
ter ambulanter Tätigkeit sichert zudem eine sach-
gerechte, sinnvolle Aufgabenteilung zwischen Am-
bulanz am Krankenhaus und den im Versorgungs-
gebiet verteilten Praxen. 

5. Aus-, Weiter- und Fortbildung 

5.1 
Voraussetzung für die Verwirklichung der Vor-
schläge zur Neugliederung des psychiatrischen Ver-
sorgungssystems, insbesondere den notwendigen 
Aufbau gemeindenaher psychiatrischer Einrichtun-
gen, ist die überproportionale Zunahme psychiatri-
schen Fachpersonals aller Berufsgruppen. Diese Vor

-

aussage ist um so gewichtiger, als die bestehenden 
psychiatrischen Einrichtungen, in erster Linie die 
psychiatrischen Landeskrankenhäuser, gemessen am 
modernen Standard, personell großenteils unterbe-
setzt sind. Dieser Sachverhalt wird noch durch die 
unzureichende Ausbildung eines großen Teiles des 
Personals kompliziert. Die Kommission sieht sich 
zwar noch nicht in der Lage, Bedarfsschätzungen 
und darauf gegründete detaillierte Empfehlungen 
vorzulegen, sie weist aber auf die generelle Not-
wendigkeit einer Stärkung der Ausbildungskapazi-
täten und einer Förderung geeigneter Ausbildungs-
und Studiengänge, die zu psychiatrischen Fachbe-
rufen führen, mit Nachdruck hin. 

Neben der Vermehrung des Fachpersonals ist auch 
eine qualitative Verbesserung der Ausbildung zur 
Erfüllung der teilweise wesentlich veränderten Auf-
gaben in der psychiatrischen Gesundheitsfürsorge 
und Vorsorge notwendig. 

5.1.1 

Die niedergelassenen Ärzte ohne psychiatrische oder 
psychotherapeutische Fachausbildung, bei denen der 
größte Teil psychisch Kranker erstmals Rat oder 
Hilfe sucht, müssen für die damit verbundenen Auf-
gaben besser ausgerüstet werden. Dazu ist eine 
stärkere Berücksichtigung psychiatrisch-psychothera-
peutischen Wissens im Rahmen der Ausbildung des 
Medizinstudenten und im Rahmen der Weiterbil-
dung vor allem zum Arzt für Allgemeinmedizin, in-
nere Medizin, Kinderheilkunde und Frauenheil-
kunde notwendig. 

Ziel ist, daß der niedergelassene Arzt über das 
Rüstzeug verfügt, die wichtigsten seelischen Erkran-
kungen zu erkennen und diejenigen davon selbst zu 
behandeln, die mit den ihm zur Verfügung stehen-
den Mitteln versorgt werden können. Er muß auch 
in der Lage sein, die Grenzen seiner Behandlungs-
möglichkeiten zu erkennen und entscheiden zu kön-
nen, welcher diagnostischer oder Behandlungsein-
richtung ein psychisch Kranker zuzuführen ist, den 
er nicht mehr selbst diagnostizieren oder behandeln 
kann. 
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5.1.2 

Die psychiatrisch-psychotherapeutische Weiterbil-
dung der klinisch tätigen Psychologen bedarf eben-
falls einer dringenden Verbesserung. Die Bemü-
hungen der Fachgesellschaft zur Regelung der Wei-
terbildung für klinische Psychologen und zur Formu-
lierung der Weiterbildungsinhalte sind ebenso wie 
die Ermittlungen der Sachverständigen-Kommission 
zu diesem Fragenkomplex noch nicht abgeschlossen. 
Die Notwendigkeit der Beteiligung psychiatrischer 
Einrichtungen, die nach ihren Aufgaben, nach ihrer 
Ausrüstung und ihrer Personalkapazität dafür ge-
eignet sind, an der Weiterbildung klinisch tätiger 
Psychologen, kann jedoch derzeit schon mit Nach-
druck vertreten werden. 

5.1.3 

Parallel zur neuen Approbationsordnung betont auch 
die neue Weiterbildungsordnung für den Arzt für 
Psychiatrie die Notwendigkeit breiterer Grund-
kenntnisse und praktischer Erfahrungen auf dem 
Gesamtgebiet der Psychotherapie und Sozial-
psychiatrie. Dies entspricht der grundsätzlichen Er-
weiterung der traditionellen Aufgaben psychiatri-
scher Versorgung um Gesundheitsvorsorge und um 
Erkennung und Behandlung seelischer Krisen, Neu-
rosen und psychosomatischer Erkrankungen in der 
modernen Psychiatrie. 

5.1.4 

Im Hinblick auf die veränderten und wesentlich 
differenzierten Aufgaben des Krankenpflegeperso-
nals in modernen psychiatrischen Einrichtungen sind 
Weiterbildungslehrgänge an Ausbildungsstätten für 
diesen Personenkreis bereits an einigen Stellen der 
Bundesrepublik aufgebaut worden. Die Annäherung 
ihrer Kapazität an den tatsächlichen Bedarf und die 
Vereinheitlichung der Lernzielkataloge und Weiter-
bildungsgänge ist nachdrücklich zu empfehlen. Die 
zu erwartende Neuregelung des Krankenpflegege-
setzes läßt es dabei zweckmäßig erscheinen, die 
vorgeschlagene Vereinheitlichung dieser Weiterbil-
dung so zu entwickeln, daß sie ohne Bruch in die 
voraussichtlich gesetzliche Neuregelung übergelei-
tet werden kann. 

5.1.5 
Im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung 
sozialer oder sozialtherapeutischer Maßnahmen und 
Einrichtungen im Rahmen der psychiatrischen Ge-
sundheitsvorsorge und -fürsorge gewinnen Sozial-
arbeiter als Partner oder Mitarbeiter psychiatrischer 
Einrichtungen wachsende Bedeutung. Analog zu Ent-
wicklungen in Nachbarländern scheint es deshalb 
dringend empfehlenswert, auch für Sozialarbeiter 
Weiterbildungslehrgänge für Psychiatrie zu entwik-
keln. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen der 
Fachhochschule für Sozialarbeit und einem nach sei-
ner Behandlungs- und Ausbildungseinrichtung und 
nach seiner Personalausstattung geeignetem psychia-
trischen Krankenhaus oder Behandlungszentrum die 
beste Voraussetzung für den Aufbau einer solchen 
Weiterbildungsstätte. 

5.1.6 
Bei den vielfältigen Rehabilitationsmaßnahmen, die 
in der Psychiatrie erforderlich sind, sieht es die Kom

-

mission als Mangel an, daß es in der BRD kein ein-
heitliches Berufsbild des Arbeitstherapeuten gibt 
und daß ausreichende Ausbildungsmöglichkeiten 
fehlen. 

5.2 
Eine bessere Schulung im psychologischen Umgang 
mit dem Kranken ist auch für alle anderen unmittel-
bar in der Krankenversorgung tätigen Berufsgrup-
pen dringend erwünscht, nicht zuletzt, um das huma-
nitäre Empfinden und Handeln in einer Medizin zu 
wahren, die durch ihre technischen Fortschritte Ge-
fahr läuft, sich von den seelischen Problemen des 
Kranken zu entfernen. 

C. Sofortmaßnahmen 

1. Gegenwärtiger Zustand in den stationären 
psychiatrischen Einrichtungen 

Es besteht kein Zweifel, daß sich die Verwirklichung 
der im Zwischenbericht niedergelegten Empfehlun-
gen überwiegend in langfristigen Programmen voll-
ziehen wird. So notwendig es ist, Entwicklungsrich-
tungen und Zielprojektionen über größere Zeit-
räume anzugeben, so darf darüber nicht in Verges-
senheit geraten, daß eine sehr große Anzahl 
psychisch Kranker und Behinderter in den stationä-
ren Einrichtungen unter elenden, zum Teil als men-
schenunwürdig zu bezeichnenden Umständen leben 
müssen. Überalterung der Bausubstanz, katastro-
phale Überfüllung in gewissen Bereichen, Unterbrin-
gung in Schlafsälen, unzumutbare sanitäre Verhält-
nisse und allgemeine Lebensbedingungen, vor allem 
für chronisch Kranke, kennzeichnen einen gegen-
wärtigen Zustand, dessen Beseitigung nicht einfach 
auf unabsehbare Zeit verschoben werden kann. 

1.1 Exemplarische Untersuchung des Landschafts-
verbandes Rheinland 

Der Landschaftsverband Rheinland hat in seinen 
sechs großen psychiatrischen Krankenhäusern mit 
etwa 12 000 Betten während der vergangenen Jahre 
diesbezüglich eingehende Untersuchungen ange-
stellt, die hier zur Verdeutlichung der Situation mit-
geteilt werden sollen. Die Ergebnisse dieser regio-
nalen Untersuchungen haben sicher auch für die 
übrigen Gebiete der Bundesrepublik Gültigkeit. 

1.1.1 Baualter 

In den sechs Rheinischen Landeskrankenhäusern 
Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Düsseldorf, Langenfeld 
und Viersen stehen 22,3 % der Betten (3060) in Häu-
sern, die vor der Jahrhundertwende, 49,9 % (5835) 
in Häusern, die zwischen 1900 und 1925, und 5,3% 
(721) in Häusern, die zwischen 1926 und 1953 errich-
tet worden sind. Nur 22,5 % der Betten (3082) stehen 
in Neubauten aus der Zeit zwischen 1954 und 1969 
(siehe Schaubild 1). 
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Schaubild 1 

Stichtag: 31. 12. 1969 

1.1.2 Bauzustand und Belegung 

Aus der Gesamtmasse des Bestandes müssen 18 Bet-
tenhäuser mit 1347 Betten als abbruchreif bezeichnet 
werden. Legt man die Polizeiverordnung vom 
12. August 1953 zugrunde, ergibt sich eine durch-
schnittliche Überbelegung der Landeskrankenhäuser 
von 35,1 %  
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1.1.3 Schlafsäle 

In den sechs großen Landeskrankenhäusern stehen 
die meisten Betten in Schlafsälen mit mehr als 5 
Betten, nämlich 7 873 = 65,5 %. 4 637 Betten stehen 
in Sälen mit mehr als 10 Betten = 38,6 %. 1 296 da-
von stehen in Sälen mit mehr als 20 Betten — 10,8 %, 
143 davon in Sälen mit mehr als 40 Betten = 1,2 %. 

(siehe Schaulbild 2) 

Schaubild 2 

SUMMEN-
HÄUFIGKEIT 
Kranke in Schlaf-
räumen mit ... und 
mehr Betten 

Vorübergehend ein-
geschobene Betten 
— z. T. Bodenbet-
ten infolge Umbau-
arbeiten usw.) sind 
in dieser Zahl nicht 
enthalten. 

Am 15. Mai 1970 waren in den Rh. LKH Bedburg-Hau, Bonn, 
Düren, Düsseldorf, Langenfeld und Viersen 11 789 bele-
gungsfähige Betten. 

Darunter schliefen in, teilweise behelfsmäßigen Räumen mit 
6 und mehr Betten, 7873 Patienten = 67 %. 
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1.1.4 Sanitäre Anlagen 

Im Durchschnitt müssen sich 6 Kranke ein Wasch-
becken teilen. 69 % der Patienten müssen sich mit 
mehr als 5 anderen das Waschbecken teilen, 17 % 
mit mehr als 9, 3 % mit mehr als 15. Im Durchschnitt 
steht ferner nur für 11 Patienten 1 WC zur Ver-
fügung. 85 % der Patienten haben die Toilette mit 
mehr als 6 anderen zu teilen, 53 % mit mehr als 10, 
6 % mit mehr als 20. 

(siehe Schaubild 3) 

Schaubild 3 

SUMMEN-
HÄUFIGKEIT 

Kranke auf 
1 Waschbecken 

Am 15. Mai 1970 waren in den Rh. LKH Bedburg-Hau, Bonn, 
Düren, Düsseldorf, Langenfeld und Viersen 11 789 bele-
gungsfähige Betten *). 

Vorhandene Waschbecken am Stichtag rund 1 840 = 16 %. 
Auf 1 Waschbecken kamen demnach im Durchschnitt 6 
Patienten. 

*) Vorübergehend eingeschobene Betten (z. T. Bodenbetten infolge 
Umbauarbeiten usw.) sind in dieser Zahl nicht enthalten. 
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1.1.5 Mobiliar 

Begehungen in den Landeskrankenhäusern haben 
ergeben, daß zusammengefaßt 3 600 Betten ersetzt 
werden müssen und ebenso viele Matratzen, die 
vielfach noch mit Seegras gefüllt sind. Ferner wären 
2 500 Spinde zu beschaffen, weil ebenso viele Pa-
tienten überhaupt keinen oder einen viel zu kleinen 
Schrankraum haben. Außerdem werden 3 300 Nacht-
tische benötigt. Schließlich hat sich herausgestellt, 
daß das Mobiliar in 207 Tagesräumen ersetzt wer-
den muß. 

(siehe Schaubild 4) 

Schaubild 4 

Am 15. Mai 1970 waren in den Rh. LKH Bedburg-Hau, Bonn, 
Düren, Düsseldorf, Langenfeld und Viersen 11 789 bele-
gungsfähige Betten*). 

Vorhandene Nachttische am Stichtag 6 799 = 58 0/0. 

Fehlende Nachttische demnach 4 990 = 42 %. 

2. Sofortmaßnahmen zur Befriedigung humaner 
Grundbedürfnisse 

Die Sachverständigen-Kommission vertritt mit Nach-
druck die Ansicht, daß langfristige Reformplanungen 
nicht auf dem Rücken derjenigen ausgetragen wer-
den dürfen, welche sich gegenwärtig in den statio-
nären psychiatrischen Einrichtungen befinden, und 
dies um so mehr, als die bestehenden psychiatrischen 
Krankenhäuser auch für die nächste Zeit noch die 
Hauptlast der stationären Versorgung werden tragen 
müssen. Sie fordert daher, daß die zuständigen Trä-
ger für ihren Bereich Sofortprogramme *) aufstellen 
und verwirklichen. 

*) Vorübergehend eingeschobene Betten (z. T. Bodenbetten infolge 
Umbauarbeiten usw.) sind in dieser Zahl nicht enthalten. 

Derartige Sofortprogramme sollten sich zuallererst 
auf die angemessene Befriedigung humaner Grund-
bedürfnisse in den Einrichtungen beziehen. 

Dies kann geschehen durch: 

2.1 
Ersatz unzumutbarer baufälliger Substanz. Diese 
Maßnahmen dürfen keinesfalls zur Erweiterung der 
Kapazität psychiatrischer Großkrankenhäuser füh-
ren. 

2.2 
Bereitstellung von Sondermitteln für Renovierungs-
maßnahmen (kleinere Baumaßnahmen). 

2.3 
Gewährleistung eines Grundstandards allgemeiner 
Lebensbedingungen. 

Hierzu gehört z. B.: 

— ausreichend sanitäre Ausstattung 

— eigener Nachttisch 

— patienteneigener Schrank für das Eigentum der 
Kranken 

— angemessene Möblierung 

— Ermöglichung des Tragens eigener Kleidung etc. 

2.4 
Gerechte Entlohnung für Patienten, die in psychiatri-
schen stationären Einrichtungen Arbeit leisten. 

3. Maßnahmen zur finanziellen Sicherung 
psychiatrischer Einrichtungen 

Es wird angesichts der Empfehlungen der Sachver-
ständigen-Kommission jetzt schon deutlich, daß eine 
durchgreifende Verbesserung des psychiatrischen 
Versorgungssystem in der Bundesrepublik Deutsch-
land erhebliche Kosten verursachen wird. Wenn 
auch eine Abschätzung des erforderlichen .Kosten-
volumens zur Zeit noch unmöglich ist, so ist sich 
die Sachverständigen-Kommission darüber im kla-
ren, daß die Realisierung ihrer Empfehlungen von 
der Bereitstellung entsprechender Mittel abhängig 
ist. 

Um so belangvoller muß der Sachverhalt angesehen 
werden, daß die Bundesregierung bei der Berech- 

*) Als Beispiel sei erwähnt, daß das Beschlußgremium des 
Landschaftsverbandes Rheinland im Grundsatz einem 
Sofortprogramm mit einem Kostenrahmen von ca. 
42 Millionen DM zugestimmt hat. Für das Haushalts-
jahr 1973 wurden 2,8 Millionen DM für kleinere Bau-
maßnahmen, 4 Millionen DM für Beschaffung mit einer 
Bindungsermächtigung von 2 Millionen DM zu Lasten 
des Rechnungsjahres 1974, sowie 2 Millionen DM als 
erste Baurate für ein Bettenhaus bewilligt, das bau-
fällige Substanzen ersetzen soll. 
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nung des Finanzierungsplafonds für das Gesetz zur 
wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser usw. 
(KHG) den psychiatrischen Bettenanteil unberück-
sichtigt gelassen hat. Die Bundesregierung ist be-
kanntlich von 460 000 Betten ausgegangen. In dieser 
Zahl sind die ca. 60 000 psychiatrischen Akut

-

Betten *) in der Bundesrepublik Deutschland nicht 
enthalten. Gleichwohl sieht das KHG vor, daß sämt-
liche Akut-Betten und also auch die psychiatrischen 
finanziert werden. 

Die quantitativ falsche Ausgangsbasis für die wirt-
schaftliche Sicherung der Krankenhäuser durch den 
Bund bringt die Länder, welche den psychiatrischen 
Betten-Sektor mit zu veranschlagen haben, in finan-
zielle Engpässe und in allergrößte Schwierigkeiten 
bei der Festlegung von Prioritäten und der Verwirk-
lichung von Krankenhausbedarfsplänen. 

Die Gefahr, daß es bei dieser Sachlage trotz aller 
positiven Erklärungen faktisch nicht zu einer zügi-
gen Förderung, sondern zu einer Behinderung des 
so dringend notwendigen Aufbaus psychiatrischer 
Krankenhauseinrichtungen kommt, ist nicht von der 
Hand zu weisen. Die Sachverständigen-Kommission 
fordert daher, daß die Zahl der förderungsfähigen 
Krankenhausbetten in der Bundesrepublik Deutsch-
land einer sofortigen Überprüfung unterzogen und 
eine Aufstockung um den psychiatrischen Akut-
Bettenanteil mit der entsprechenden Ausweitung des 
Finanzierungsvolumens des Bundes in die Wege ge-
leitet wird. 

D. Tätigkeitsbericht 

1. Organisation und Arbeitsweise der Sachver-
ständigen-Kommission 

Die Sachverständigen-Kommission konstituierte sich 
am 31. August 1971 unter dem Vorsitz des Staats-
sekretärs im Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit (BMJFG), Herrn Prof. Dr. von Man-
ger-König. 

Zu ihrem Vorsitzenden wählte die Kommission 
Herrn Prof. Dr. Kulenkampff, zu seinen Stellvertre-
tern Herrn Prof. Dr. Dr. Häfner, Herrn Dr. Siede als 
Vertreter der Länder und als amtierenden Präsiden-
ten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und 
Nervenheilkunde (DGPN) Herrn Prof. Dr. Degkwitz. 
Nach der Neuwahl des Präsidenten der DGPN löste 
Herr Prof. Dr. Hippius Herrn Prof. Dr. Degkwitz im 
Vorstand der Kommission ab. 

Die zunächst aus 19 Mitgliedern bestehende Kom

-

mission wurde teils auf Initiative des BMJFG, teils 
auf Anregung der Kommission um 4 Mitglieder er- 

*) Die genaue Zahl muß noch ermittelt werden. 

weitert. Ein Beweggrund dafür war die Einbezie-
hung weiterer in der Kommission noch nicht reprä-
sentierter Teilgebiete der Psychiatrie durch aner-
kannte Sachverständige. 

Die Kommission gab sich eine Geschäftsordnung. Sie 
stellte einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter, der als 
Geschäftsführer mit der Organisation und Koordina-
tion der Arbeit betraut wurde, sowie einen weiteren 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter ein. — Die Verwal-
tung der Gelder und die finanzielle Abwicklung der 
mit den Aufgaben der Kommission verbundenen 
Tätigkeiten wurde dem Verein „Aktion Psychisch 
Kranke e. V." übertragen. 

Die Mitglieder der Kommission stellten auf einer 
Klausurtagung vom 26. bis 28. September 1971, die 
von Angehörigen einer Planungsfirma moderiert 
wurde, einen Organisationsplan auf. Dieser sah eine 
Aufgliederung der Kommission in Teilkommissionen 
vor, deren Aufgabe die Untersuchung gegeneinander 
abgegrenzter Teilgebiete der derzeitigen psychiatri-
schen Versorgung und die Entwicklung von entspre-
chenden Reformvorschlägen und Empfehlungen sein 
sollte. 

Die Mitglieder der Teilkommissionen wählten ihre 
Sprecher und benannten je 6 bis 8 weitere nicht der 
Kommission angehörende Sachverständige, mit 
denen zusammen sie — nach Zustimmung des 
BMJFG — die Arbeitsgruppe bildeten. 

(Verzeichnis aller Mitglieder s. E Anlagen) 

Die Aufgabe der Arbeitsgruppen ist es, die Fragen 
und Probleme ihrer Spezialgebiete zu untersuchen 
und abzuklären. In diesem Zusammenhang können 
sie Anhörungen in- und ausländischer Sachverstän-
diger vornehmen, Gutachtenaufträge vergeben so-
wie Projekte formulieren und durchführen. 

(Verzeichnis der Projekte s. E Anlagen) 

Der Vorstand überwachte in regelmäßig stattfinden-
den Sitzungen die Tätigkeit der Arbeitsgruppen. Er 
sorgte für die Einhaltung des Zeitplanes, begutach-
tete die von den Arbeitsgruppen beantragten Pro-
jekte, machte auf Lücken im Arbeitsprogramm auf-
merksam und bemühte sich, unterschiedliche Mei-
nungen und Vorstellungen auf Gemeinsamkeiten hin 
zu prüfen und in Übereinstimmung zu bringen. Er 
stellte Kontakte zu Gremien, die von der Kommis-
sionsarbeit betroffen sind, her; so zu der Arbeits-
gemeinschaft der leitenden Medizinalbeamten der 
Länder und zu den Verbänden der Krankenhaus-
träger. Beide Gremien unterstützen die Arbeit der 
Kommission. 

Die Mitglieder der Sachverständigen-Kommission 
wurden über den Fortgang der Arbeit in den 
Arbeitsgruppen ständig unterrichtet. In den Sitzun-
gen der Sachverständigen-Kommission diskutierten 
ihre Mitglieder deren Ergebnisse, die vielfach zu 
koordinieren bzw. zu vereinheitlichen waren, be-
nannten weitere Themen, die zu bearbeiten waren 
und nahmen zu den Projekten Stellung. Schließlich 
verabschiedeten sie einen Leitlinienkatalog, auf des-
sen Grundlage der Zwischenbericht zu erstellen war. 
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2. Tätigkeiten der Sachverständigen

-

Kommission und ihrer Arbeitsgruppen 

Die Sachverständigen-Kommission verabschiedete 
auf ihrer ersten Arbeitstagung ein Programm, das 
eine nach Prioritäten geordnete Aufstellung von 
Themen und Problemen enthielt. Die Bearbeitung 
der einzelnen Themen wurde den Arbeitsgruppen 
übertragen. 

Mit den ersten vorrangig zu behandelnden Themen-
bereichen wurden 7 Arbeitsgruppen beauftragt, die 
jeweils in Sitzungsperioden von 1-3 Tagen arbei-
ten. Die Beschäftigung mit weiteren Problemen und 
damit die Gründung neuer Arbeitsgruppen bzw. 
Expertenteams wurde für einen späteren Zeitpunkt 
vorgesehen. 

Bereits vor der ersten Arbeitstagung hatten die 
Mitglieder der Kommission ,die Notwendigkeit be-
tont, statistisches Material über ,die derzeitige Ver-
sorgungssituation der psychisch Kranken zu erar-
beiten. Es wurde deshalb die Gründung einer „Ist

-

Gruppe" (AG „Ist-Daten") beschlossen. — Mitglie-
der dieser Gruppe bildeten die „Nomenklatur-Kom-
mission", welche die für die Aufgabe der Ist-Gruppe 
notwendigen Definitionen von Basis-Begriffen und 
-kategorien bearbeitete.  

Ausgangspunkt der ersten Überlegungen war die 
seit langem bestehende völlig unzulängliche Versor-
gung der psychisch Kranken in den stationären Ein-
richtungen, besonders in vielen Psychiatrischen 
Krankenhäusern. Die Größe vieler Psychiatrischer 
Krankenhäuser, deren Standort, Personalsituation 
und innere Struktur, stehen der Einführung moder-
ner psychiatrischer Methoden entgegen. 

Die Versorgung der Patienten wird darüber hinaus 
durch das Fehlen von zusätzlichen, sogenannten 
extramuralen Einrichtungen erschwert. Ein Teil psy-
chisch Kranker kann außerhalb stationärer Einrich-
tungen in der BRD nicht ausreichend nachbetreut 
werden. Ebenso sind frühzeitig einsetzende Vor-
sorgemaßnahmen, die die stationäre Aufnahme nach 
Möglichkeit verhindern sollen, noch nicht möglich. 

Beide Themen, die intramurale und extramurale 
Versorgung psychisch Kranker, sind Teilaspekte 
eines Komplexes, nämlich der Konzeption eines 
integrierten Versorgungssystems. Da die Probleme, 
die beim Entwurf eines Gesamtversorgungssystems 
zu lösen sind, großen Umfang haben, wurden zwei 
Arbeitsgruppen hiermit befaßt: Die Arbeitsgruppe 
„Intramurale Dienste und Strukturfragen" sowie die 
Arbeitsgruppe „Extramurale Dienste". 

Im folgenden wird die Tätigkeit der einzelnen Grup-
pierungen kurz umrissen: 

2.1 AG „Ist-Daten" 

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe besteht in einer sta-
tistischen Erfassung der gegenwärtigen Versor-
gungslage der psychisch Kranken und der sie be-
treuenden Einrichtungen und Personen. 

Die Arbeitsgruppe wurde als sogen. „Service

-

Gruppe" konzipiert, die ,den anderen Gruppen das 
erhobene Datenmaterial zur Verfügung stellt. Die 
Entwicklung von Empfehlungen, z. B. über Größe 
und Struktur zukünftiger Versorgungssysteme für 
Patientengruppen verschiedener Diagnosen, ist nur 
aufgrund umfangreicher statistischer Erhebungen 
und Analysen möglich. Die mit dieser Arbeit be-
trauten Arbeitsgruppen sind auf die Lieferung sol-
cher Daten durch die AG „Ist-Daten" angewiesen. 

Die Beschaffung des statistischen Materials erfolgt 
durch Abrufen bereits vorhandener administrativer 
Daten. Zum weiteren hat die Arbeitsgruppe eine 
groß angelegte umfangreiche Erhebung im gesam-
ten Bundesgebiet, die sogenannte Haupterhebung, 
vorbereitet. Sie wird in allen stationären Einrichtun-
gen, Krankenhäusern und Heimen vorgenommen. 
Zusatzerhebungen werden in Gesundheitsämtern, in 
Werkstätten für Behinderte, in Sonderschulen und 
Sonderkindergärten durchgeführt. Die Erhebung 
wird in enger Zusammenarbeit mit  den  obersten Ge-
sundheitsbehörden der Bundesländer erfolgen. 

Wegen ihres Umfanges und ihrer Bedeutung hat der 
Vorstand der Sachverständigen-Kommission die 
Organisation der Haupterhebung übernommen. 

2.2 AG „Nomenklatur -Kommission" 

Die Nomenklatur-Kommission ist durch ihre Arbeit 
mit der AG „Ist-Daten" eng verbunden. 

Ihre Hauptaufgabe 'bestand in ,der Mitarbeit an den 
Vorbereitungen zur Haupterhebung, die sie auch 
weiterhin begleiten wird. Die von der Nomenklatur

-

Kommission vorgeschlagenen Definitionen wurden 
so konzipiert, daß sie die Erarbeitung der Kriterien 
der Haupterhebung erleichterten. Definition von 
Basis-Begriffen und -kategorien waren erforderlich, 
um Übereinstimmung sowohl innerhalb der Sachver-
ständigen-Kommission und ihrer Arbeitsgruppen als 
auch mit gesetzlichen, administrativen und prakti-
schen Normen zu erreichen. Ein besonderes Anlie-
gen war, Übereinstimmung mit den Begriffen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) herbeizufüh-
ren. 

Es wurde ein Nomenklatur-Katalog geschaffen, der 
— Vorschlägen und Änderungswünschen der 
Arbeitsgruppen folgend — ständig überarbeitet und 
verbessert wurde. Dabei war immer zu berücksich-
tigen, daß gesetzlich festgelegte und administrative 
Begriffe bereits vorliegen. 

2.3 

Die AG „Intramurale Dienste" widmete sich mit be-
sonderer Intensität der Untersuchung und Darstel-
lung der inhumanen Lebensverhältnisse, unter 
denen psychisch Kranke in Psychiatrischen Groß-
krankenhäusern zu leiden haben. Sie beschrieb die-
sen Tatbestand als „brutale Realität" und forderte 
die Durchführung von „Sofortmaßnahmen". Sie er-
arbeitete hierfür Vorschläge und regte andere 
Arbeitsgruppen an, ihrerseits Sofortmaßnahmen zu 
formulieren (s. Kap. C. Sofortmaßnahmen). 
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Die AG befaßte sich mit der Neugliederung des Psy-
chiatrischen Krankenhauses. Sie entwickelte Vor-
stellungen über seine Größe, die Größe des von ihm 
zu versorgenden Einzugsgebietes, seinen Standort, 
die Gliederung und Größe seiner Abteilungen (Sta-
tionen), seine Personalstruktur, neue Therapiefor-
men wie Sozialtherapie, arbeitstherapeutische und 
rehabilitative Maßnahmen sowie über Umgangsstile 
der in ihm zu betreuenden und arbeitenden Men-
schen untereinander. 

Ein Projekt „Analyse und Optimierung der Betriebs-
abläufe in einem Psychiatrischen Krankenhaus" soll 
Anhaltspunkte für die Durchführung von Umstruk-
turierungsmaßnahmen liefern. 

Einige Patientengruppen können einerseits im Psy-
chiatrischen Krankenhaus nicht optimal betreut wer-
den und erschweren andererseits die Behandlung 
anderer Patientengruppen. Die AG befaßte sich mit 
der Frage, welche Gruppen und in welchem Umfang 
aus dem Krankenhaus auszugliedern seien, um sie 
in zu schaffenden gesonderten Einrichtungen einer 
Spezialbetreuung bzw. -behandlung zuführen zu 
können. Der Anteil fehlplazierter Patienten im Psy-
chiatrischen Krankenhaus wird als beträchtlich ange-
sehen. Diesem Problem gilt ein Projekt „Misplace-
ment in Psychiatrischen Krankenhäusern". 

2.4 AG „Extramurale Dienste" 

Die Arbeitsgruppe hat sich vor allem mit der Auf-
gabe beschäftigt, ein vollständiges Netz extramu-
raler Einrichtungen zu entwerfen. Die Frage der 
Funktion, der Beschaffenheit und der Anzahl der 
verschiedenen extramuralen Einrichtungen ist ab-
hängig vom Bedarf, der sehr schwer einzuschätzen 
ist. 

Um Bedarfsschätzungen vornehmen zu können, hat 
die AG einige Projekte vorgesehen, die z. T. mit an-
deren Arbeitsgruppen, die für ihren speziellen Be-
reich analoge Angaben benötigen, zu koordinieren 
waren. — In gesonderten Erhebungen wird der An-
teil psychisch Kranker unter Sozialhilfeempfängern 
und Frührentnern, die bisher keine psychiatrische 
Hilfe in Anspruch nehmen, festgestellt. — Ebenso 
ist die Frage zu klären, in welchem Umfang nieder-
gelassene Nervenärzte psychisch Kranke bzw. ent-
lassene Patienten versorgen. In einer Erhebung wird 
die Anzahl und der Praxisort niedergelassener Ner-
venärzte festgestellt. 

Ein weiteres Projekt gilt der Untersuchung, ob und 
wie der öffentliche Gesundheitsdienst in ein System 
ambulanter Betreuungseinrichtungen miteinbezogen 
werden kann. Die beiden Arbeitsgruppen „Intramu-
rale" und „Extramurale Dienste" diskutierten in ge-
meinsamen Tagungen, in welcher Weise extramu-
rale Betreuungseinrichtungen und das Psychiatrische 
Krankenhaus bzw. die Psychiatrische Abteilung in 
einem geografisch definierten Bereich ein Gesamt-
versorgungssystem bilden können. 

Die AG „Extramurale Dienste" hat Informationsrei-
sen ins Ausland vorgesehen, um das Funktionieren 
integrierter psychiatrischer Versorgungssysteme stu-
dieren zu können. 

Um die Rolle. die verschiedene Beratungsdienste in 
einem zukünftigen Gesamtversorgungssystem spie-
len könnten, zu klären, sind Anhörungen von Sach-
verständigen der Beratungsdienste geplant. 

Als ein besonderes Problem wird das Fehlen von 
Ambulanzen an psychiatrischen Krankenhäusern an-
gesehen. Die AG bemühte sich um Informationen, 
um über die gesetzlichen Möglichkeiten der Schaf-
fung ambulanter Behandlungseinrichtungen im Rah-
men der RVO orientiert zu sein. 

Fast alle Arbeitsgruppen und die Sachverständigen-
Kommission selbst beschäftigten sich intensiv mit 
diesem Problem. Seine Lösung wurde vordringlich 
gefordert. 

2.5 AG „Ausbildung und Personal" 

Für die unzureichende Versorgung psychisch Kran-
ker sind vor allem der große Personalmangel sowie 
zu wenig und qualitativ unzureichende Ausbildungs-
angebote mitverantwortlich. 

Um entsprechende Vorschläge ausarbeiten zu kön-
nen, mußte sich die Arbeitsgruppe Kenntnis ver-
schaffen über die verschiedenen Berufsgruppen, die 
tätig sind, sowie über die verschiedenartigen Anfor-
derungen, die an sie gestellt werden. Um diese Pro-
bleme klären zu können, war ein enger Kontakt zu 
den anderen Arbeitsgruppen erforderlich, die aus 
ihren Arbeitsbereichen heraus mitteilten, welche Be-
rufsgruppen tätig sind oder in Zukunft tätig werden 
müßten. 

Folgende Berufsgruppen wurden vordringlich be-
rücksichtigt: Psychiater (Ärzte allgemein), ärztliche 
und nichtärztliche Psychotherapeuten, klinische Psy-
chologen, Krankenhauspflegepersonal, Beschäfti-
gungs- und Arbeitstherapeuten sowie Sozialarbeiter. 

Als weitere Berufsgruppen, mit denen sich die Ar-
beitsgruppe befassen wird, wurden u. a. genannt: 
Soziologen, Pädagogen und Erzieher, Sozialpädago-
gen, Heilpädagogen, Psychagogen, Logopäden, 
Atemtherapeuten, Musiktherapeuten und Rhythmi-
ker sowie Krankengymnasten. 

Die Arbeitsgruppe erarbeitete in eigenen Studien 
Angaben über Ausgebildete, Ausbildungsstätten, 
Ausbildungsgänge und Motivationen zur Berufswahl 
(sog. Ist-Soll-Kataloge) . 

Für eine Dokumentation über die derzeitige Mangel-
situation in der personellen Ausstattung der Insti-
tutionen wird Zahlenmaterial aus der Haupterhe-
bung zur Verfügung stehen. Die Zusammenstellung 
eines Berufsführers auf dem Gebiet der Psychiatrie 
wurde geplant, um möglichst bald zur Behebung des 
Personalmangels beitragen zu können. 

Über die Ausbildungsplanung und Reformen der 
Ausbildung im Bereich der Psychiatrie liegen im 
Ausland Veröffentlichungen in großer Anzahl vor. 
In einer Studie soll das vorliegende Schrifttum ge-
sichtet und ausgewertet, die Ergebnisse zusammen-
gefaßt dargestellt werden, um dann der Arbeits-
gruppe als Grundlage zur Entwicklung von Ausbil-
dungsplänen zur Verfügung zu stehen. 
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In besonderen Untersuchungen wird sich die Ar-
beitsgruppe dem Problem der Diskrepanz zwischen 
Ausbildung und der späteren Berufspraxis sowie der 
Reform der Ausbildungsgänge und -planung der So-
zialarbeiter, der Beschäftigungs- bzw. Arbeitsthera-
peuten, der Ärzte bzw. Psychiater sowie des Kran-
kenpflegepersonals widmen. 

2.6 AG „Geronto-Psychiatrie" 

Die Probleme, mit deren Lösung sich die Arbeits-
gruppen „Extramurale" und „Intramurale Dienste" 
zu befassen hatten, stellten sich auch der Arbeits-
gruppe „Geronto-Psychiatrie" . 
Sie stellte fest, daß psychisch kranke alte Menschen 
in überfüllten Krankenhäusern mangelhaft unterge-
bracht sind und betreut werden, daß ihre Lebensver-
hältnisse inhuman sind und daß genügend differen-
zierte Angebote zu ihrer intra- und extramuralen 
Versorgung fehlen. Die Gruppe formulierte des-
wegen ein Sofortprogramm, das sich in kurzfristig 
und langfristig zu realisierende Maßnahmen glie-
derte. 
Bei der Konzeption eines Versorgungssystems war 
die Gruppe auf die enge Kontaktnahme mit den Ar-
beitsgruppen „Extramurale" und „Intramurale 
Dienste" angewiesen. In gemeinsamen Sitzungen 
stimmten sie ihre Vorstellungen aufeinander ab. 

Um eine Übersicht über den Bedarf an Einrichtungen 
im psychogeriatrischen Versorgungssystem gewin-
nen zu können, mußte die Gruppe Erhebungen vor-
bereiten. Unbekannt ist der Anteil fehlplacierter al-
ter Menschen in psychogeriatrischen Abteilungen 
von Psychiatrischen Landeskrankenhäusern. Es feh-
len Angaben über die langfristig pflegebedürftigen 
psycho-geriatrischen Patienten in Psychiatrischen Ab-
teilungen an Allgemeinen Krankenhäusern sowie die 
Anzahl der Patienten mit psycho-geriatrischen Stö-
rungen auf verschiedenen Abteilungen an allgemei-
nen Krankenhäusern. Die geplanten stichprobenar-
tigen Erhebungen werden Anhaltspunkte für die 
Größe und Beschaffenheit der psycho-geriatrischen 
Behandlungs- und Betreuungseinrichtungen liefern. 

Bei einer Bedarfsanalyse ist ferner der zunehmende 
Altersanteil der Bevölkerung zu berücksichtigen. 
Zur Beschaffung der diesbezüglichen demographi-
schen Daten wurde Kontakt mit dem Statistischen 
Bundesamt aufgenommen. 

In Zusammenhang mit der Planung eines psycho-
geriatrischen Versorgungssystems hatte sich die 
Gruppe mit der Frage zu beschäftigen, ob das Ver-
sorgungssystem Teil des psychiatrischen Versor-
gungssystems sein solle, oder ob es in ein allgemein 
geriatrisches System (altersmedizinische Spezialab-
teilung) einzugliedern sei. 

Die Struktur eines zukünftigen psycho-geriatrischen 
Versorgungssystems warf verschiedene Probleme 
auf, deren sich die Gruppe annahm: u. a. die part-
time-Beteiligung niedergelassener Nervenfachärzte, 
Aufbau und Organisation zukünftiger Pflegeheime, 
die bessere Unterbringung und Betreuung der in 
Psychiatrischen Landeskrankenhäusern fehlplacier-
ten Patienten und Frage der Koordination der im 
Versorgungssystem vorhandenen intra- und extra-
muralen Einrichtungen. 

Angehörige der Arbeitsgruppe planten Informations-
reisen, um Funktionen und Effizienz psychogeria-
trischer Modell-Institutionen in der Schweiz, in Finn-
land, Holland und Belgien studieren zu können. 

Die Arbeitsgruppe befaßte sich außerdem mit Fragen 
der Therapie, der Diagnostik, der Prävention, der 
Ausbildung des Personals und gesetzlicher Regelun-
gen (z. B. der Einweisungspraxis). 

2.7 AG für Suchtkranke 

Die Gruppe hatte von der Kommission den Auftrag 
erhalten, sich zunächst mit den Problemen des Alko-
holismus zu beschäftigen und danach Fragen der 
drogenabhängigen Jugendlichen aufzugreifen, um 
Ergebnisse von Planungen und Forschungsunterneh-
mungen anderenorts in die Arbeit integrieren zu 
können. 

Die Zunahme der Anzahl der Alkoholkranken und 
der wachsende Anteil an Suchtkranken in den 
Psychiatrischen Landeskrankenhäusern hat zu einer 
Mangelsituation in der Versorgung von Suchtkran-
ken geführt. Die Gruppe befaßte sich mit der Er-
arbeitung von Zahlenmaterial, das die schlechte Ver-
sorgungssituation verdeutlichen soll. Sie ist hierbei 
einerseits auf die geplante Haupterhebung des Vor-
standes angewiesen, andererseits bereitete sie ihrer-
seits eine Erhebung vor, die darüber hinaus Daten 
aus dem ambulanten Bereich erfassen wird. 

Diese Aufgaben sowie die Ergebnisse aus geplanten 
Untersuchungen zur „gegenwärtigen Situation in 
der Nachsorge der aus stationärer Behandlung ent-
lassenen Alkoholkranken und Drogenabhängigen" 
werden Grundlage für das Konzept eines psychiatri-
schen Versorgungssystems für Suchtkranke sein, das 
den besonderen Bedingungen sowohl der Alkohol-
kranken als auch der drogenabhängigen Jugend-
lichen Rechnung tragen soll. 

Die Struktur des Versorgungssystems für Sucht-
kranke, das dem psychiatrischen Versorgungssystem 
angeschlossen werden soll, mit seinen intra- und 
extramuralen Einrichtungen sowie Fragen der 
Kooperation der Institutionen waren Gegenstand 
ausführlicher Erörterungen. 

Um die besonderen Aspekte in der Behandlung der 
Drogenabhängigkeit berücksichtigen zu können, 
wurde eine Literaturstudie „Ursachen, Motive und 
Bedingungsgefüge für den Mißbrauch und die Ab-
hängigkeit von chemischen Stoffen" in Angriff ge-
nommen. 

Die Gruppe erarbeitete Definitionen der Begriffe 
„Alkoholismus" und „Drogenabhängigkeit". 

Sie beschäftigte sich außerdem mit der. Epidemiolo-
gie, Therapie, Prävention, mit den „sozio-ökonomi-
schen Folgen der Sucht" sowie mit Rechtsfragen. 

2.8 AG „Kinder- und Jugendpsychiatrie" 

Ausgangspunkt der Überlegungen der Arbeits-
gruppe war der bestehende Mangel an kinder- und 
jugendpsychiatrischen Einrichtungen. Die Gruppe 
widmete sich daher der Planung eines kinder- und 
jugendpsychiatrischen Versorgungssystems, dessen 
Anbindung an das Allgemeine Krankenhaus, an das 
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Kinderkrankenhaus oder an das Psychiatrische Kran-
kenhaus diskutiert wurde. Nach den Vorstellungen 
der Arbeitsgruppe sollte außerdem die Betreuung 
der geistig behinderten Kinder und Jugendlichen, 
der dissozialen Jugendlichen und der drogenabhän-
gigen Jugendlichen durch das kinder- und jugend-
psychiatrische Versorgungssystem erfolgen. 

Die Behandlung der Probleme der geistig Behinder-
ten und der dissozialen Jugendlichen war vom Vor-
stand der Sachverständigen-Kommission befürwor-
tet worden. Ein gesondertes Expertenteam wird sich 
mit der Lage der geistig Behinderten befassen; ein 
weiteres hat sich der Belange der dissozialen Ju-
gendlichen angenommen. 

Es wurde herausgestellt, daß die Hauptlast der der-
zeitigen Versorgung auf den Erziehungsberatungs-
stellen und den Tageseinrichtungen für geistig be-
hinderte Kinder liegt. Beide Institutionen werden 
Bestandteil des zukünftigen Versorgungssystems 
sein. Mit der Einbeziehung in dieses System wird 
sich die Struktur vorhandener Einrichtungen ändern 
müssen. 

Voraussetzung für die Planung eines Versorgungs-
systems ist eine Bedarfsermittlung, die in Form 
zweier stichprobenartiger Erhebungen vorbereitet 
wurde. Über das Funktionieren der extramuralen 
Aktivität einer Behandlungseinrichtung in Holland 
werden sich Mitglieder der Gruppe informieren. 

Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich insbesondere 
mit Problemen der Prävention. Eine Untersuchung 
„Wissensstand bei Lehrern über normabweichendes 
Verhalten von Kindern und Jugendlichen" wird er-
geben, inwieweit Informationsmangel über Verhal-
tensstörungen und Lernbehinderungen bei Kindern 
und Jugendlichen Anlaß zu falschem Verhalten der 
Lehrer sein können. 

Fragen der Ausbildung des Personals, der 
Diagnostik und der Behandlung standen außerdem 
auf dem Programm der Arbeitsgruppe. 

Als notwendig erwies sich die enge Kooperation mit 
der Arbeitsgruppe „Extramurale Dienste", da sich 
Überschneidungen im extramuralen Bereich der 
Versorgungssysteme ergeben. 

2.9 AG „Rechtsfragen" 
Die Arbeitsgruppen wurden im Verlauf ihrer Tätig-
keit auch mit rechtlichen Problemen konfrontiert, die 
sie wegen ihrer Zuständigkeit selbst nicht lösen 
konnten. Sie wurden deshalb beauftragt, diesbezüg-
liche Anfragen an die AG „Rechtsfragen" zu richten. 
Der Gruppe wurden daraufhin einige Themen vor-
gelegt, deren Behandlung als vordringlich angesehen 
wurde. 

Sie beschäftigte sich insbesondere mit der Frage, in 
welchem Maße Mitglieder eines therapeutischen 
Teams Verantwortung übernehmen können, inwie-
weit der Arzt die Verantwortung für die anderen 
Teamangehörigen mitübernehmen muß. 

Vielen Mitgliedern der Kommission und der Arbeits

-

gruppen waren die im Rahmen der RVO gegebenen 
gesetzlichen Möglichkeiten unbekannt, an Psychia

-

trischen Krankenhäusern ambulante Behandlungs-
formen etablieren zu können. Den Arbeitsgruppen 
wurde eine schriftliche Zusammenfassung der gel-
tenden Rechtsvorschriften über die Möglichkeit der 
Schaffung ambulanter Behandlungsformen zur Ver-
fügung gestellt. 

Integrierte regionale Versorgungssysteme bedürfen 
eines koordinierenden Gremiums. Die Gruppe be-
faßte sich mit der Frage, welche Befugnisse und 
Kompetenzen solche planenden und koordinieren-
den Instanzen verfassungsrechtlich eigentlich haben. 
Die Diskussion hierüber ist noch nicht abgeschlossen. 
Als nachteilig hat sich die unterschiedliche Hand-
habung der Entmündigungsverfahren erwiesen, die 
oft nur eingeleitet werden, um die Einweisung eines 
Kranken zu erleichtern. In diesem Zusammenhang 
beschäftigte sich die Gruppe mit der Praxis der Un-
terbringung und ihren von Land zu Land unter-
schiedlichen rechtlichen Voraussetzungen. 

Die Gruppe befaßte sich ferner mit Fragen des Da-
tenschutzes, mit der arbeitsrechtlichen und sozial-
versicherungsrechtlichen Situation psychisch Kran-
ker sowie mit dem Problem der Arbeitsentlohnung 
arbeitender Patienten im Psychiatrischen Kranken-
haus. 

2.10 AG „Psychotherapie" 

Die Gruppe hatte sich zunächst mit ihrer Stellung 
im Rahmen der Gesamtarbeit der Kommission aus-
einanderzusetzen. Sie drückte ihr Unbehagen dar-
über aus, daß der psychotherapeutische Bereich, die 
tiefenpsychologisch fundierte Behandlung von Neu-
rosekranken und psychosomatischen Erkrankungen 
in der Kommission so wenig Beachtung gefunden 
hatte. Sie legte Wert auf die Feststellung, daß die 
Hälfte der Klientel der psychisch Kranken einer 
psychotherapeutischen Behandlung bedarf. 

Die Gruppe verschaffte sich eine Übersicht über die 
derzeitige Lage der psychotherapeutischen Versor-
gung. In einem Gutachten über die Epidemiologie 
der Neurosen soll zur Häufigkeit psychosomatischer 
Störungen Stellung genommen werden. In der bisher 
vorliegenden Literatur finden sich widersprüchliche 
Angaben. 

Die Gruppe legte dar, daß eine Zunahme der Zahl 
ausgebildeter Psychotherapeuten erforderlich ist. Sie 
stellte fest, daß die Anzahl der Ausbildungskandi-
daten beträchtlich angestiegen ist, so daß bereits in 
naher Zukunft mit einer Verbesserung der psycho-
therapeutischen Versorgung psychisch Kranker zu 
rechnen ist. 

Die Gruppe befaßte sich darüber hinaus mit der 
psychotherapeutischen Fortbildung der im Bereich 
der Psychiatrie tätigen Personen und pflegte in die-
sem Zusammenhang engen Kontak mit der AG 
„Ausbildung". 

2.11 Beiräte „Ländervertreter" und 
„Trägerverbände" 

Wie bereits ausgeführt (siehe 2.3 AG „Ist-Daten"), 
wird die Haupterhebung in Zusammenarbeit mit den 
obersten Gesundheitsbehörden der Länder erfolgen. 
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Darüber hinaus ergeben sich im Rahmen der Arbeit 
der Sachverständigen-Kommission viele Probleme, 
die nur in Kooperation mit den Bundesländern ge-
löst werden können. Die Sachverständigen-Kom-
mission ist deswegen an die „Arbeitsgemeinschaft 
der leitenden Medizinalbeamten der Länder" heran-
getreten und hat dieses Gremium um seine Mitarbeit 
in der Kommission gebeten. 

Im Vordergrund der Arbeit des Beirats standen 
Überlegungen zur Planung, Organisation und Ver-
wendung der Haupterhebung. 

Es wurde ferner die Rolle, die das zukünftige Ge-
sundheitsamt einnehmen soll, diskutiert, auch im 
Zusammenhang mit der Frage der Koordination der 
verschiedenen Einrichtungen eines Versorgungs-
systems. 

Die Bedeutung des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes für die Bundesländer wurde erörtert sowie die 
Notwendigkeit, Krankenhauspläne zu erarbeiten 
und Krankenhausgesetze zu entwickeln. 

Großer Wert wurde auf die Erörterung der von eini-
gen Arbeitsgruppen aufgestellten Sofortmaßnahmen 
gelegt, deren Notwendigkeit durch einzelne Erhe-
bungen nachgewiesen ist. Die Länder haben ihre Be-
reitschaft erklärt, ggf. mit eigenen Erhebungen auf 
die mißliche Situation der Betreuung der psychisch 
Kranken in den Psychiatrischen Krankenhäusern 
aufmerksam zu machen. 

Ein weiteres Gremium, der „Fachausschuß für Psych-
iatrische Krankenhäuser" in der Deutschen Kran-
kenhaus-Gesellschaft (DKG), wurde für die Mitarbeit 
in der Sachverständigen-Kommission gewonnen. Es 
wird als Beirat „Trägerverbände" für die Kommis-
sion tätig werden. Insbesondere wird die Frage der 
Beteiligung der freien Träger an einem regionalen 
Versorgungssystem erörtert werden müssen. 

2.12 Expertenteams 

Im Verlauf der Tätigkeit der Arbeitsgruppen erwies 
es sich als erforderlich, die Interessen bestimmter 
Patientengruppen durch gesonderte Expertenteams 
vertreten zu lassen. Der Vorstand der Sachverstän-
digen-Kommission beschloß, daß nicht für jedes ein-
zelne diagnostische Gebiet eine gesonderte Arbeits-
gruppe zuständig sein sollte, sondern daß Ex-
pertenteams, deren Mitglieder anderen Arbeitsgrup-
pen als Berater zur Verfügung stehen sollten, zu 
gründen seien. Jedes Expertenteam sollte aus drei 
Fachleuten der entsprechenden Interessengruppe 
bestehen. 

Es wurde zunächst die Bildung dreier Expertenteams 
geplant: für Anfallskranke, für körperlich Behinderte 
und für geistig Behinderte. 

Als erstes nahm das Expertenteam „Epilepsie" seine 
Tätigkeit auf, während die Gründung der beiden an-
deren Teams für einen späteren Zeitpunkt vorge-
sehen wurde. Die Anbindung des Expertenteams 
„Geistig Behinderte" an die Arbeitsgruppe „Kinder-
und Jugend-Psychiatrie" wurde wegen des gemein

-

samen Problems der geistig behinderten Kinder und 
Jugendlichen für notwendig erachtet. 

Das Expertenteam „Epilepsie" verfügt durch die Vor-
arbeiten, die von einer Experten-Kommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Sektion der internationalen 
Liga gegen Epilepsie für eine Denkschrift geleistet 
wurden, über konkrete Vorstellungen zur Versor-
gung der Anfallskranken. Mitglieder des Teams be-
reiteten Kontakte mit anderen Arbeitsgruppen der 
Kommission vor, um die eigenen Überlegungen in 
deren Konzepte einbringen zu können. Als beson-
ders wichtig wurde die Zusammenarbeit mit den 
Arbeitsgruppen „Kinder- und Jugendpsychiatrie", 
„Intramurale Dienste", „Extramurale Dienste" und 
„Ausbildung" angesehen. 

E. Anlagen 

1. Verzeichnis der Mitglieder der Kommission 
(TK: Teilkommission) 
(Stand 31. Dezember 1972) 

1. Vorsitzender 

Landesrat Prof. Dr. C. Kulenkampff, 
Leiter der Abt. Gesundheitspflege des Land-
schaftsverbandes Rheinland, 
5 Köln-Deutz 

2. Stellv. Vorsitzender 

Prof. Dr. Dr. H. Häfner, 
Direktor der Sozialpsychiatrischen Klinik 
Heidelberg-Mannheim 

3. Stellv. Vorsitzender 

MD Dr. H. Siede, 
Niedersächsisches Sozialministerium, 
3 Hannover 

4. Stellv. Vorsitzender 

Als Präsident der DGPN 
Prof. Dr. H. Hippius, 
Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik, 
8 München 15 

5. Prof. Dr. med. G. Bosch, 
Leiter der Sozialpsychiatrischen Abteilung des 
Fachbereichs V der Freien Universität, 
1 Berlin 19 

6. Prof. Dr. R. Cohen, 
Ordinarius im Fachbereich Psychologie der Uni-
versität, 

775 Konstanz 

7. Prof. Dr. R. Degkwitz, 
Direktor der Universitäts-Nervenklinik, 
78 Freiburg im Breisgau 
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8. Dr. H. Dilling, 
Oberarzt an der Psychiatrischen Universitäts-
klinik, 
8 München 15 

9. Prof. Dr. H. Harbauer, 
Direktor der Kinder- u. Jugendpsychiatrischen 
Klinik der Universität, 
6 Frankfurt/Main 

10. Prof. Dr. A. Huhn, 
Direktor des Rheinischen Landeskrankenhauses, 
53 Bonn 

11. Prof. Dr. H. W. Janz, 
Direktor der Wahrendorff'schen Anstalten KG, 
3001 Ilten/ b. Hannover 

12. Dr. W. Leonhardt, 
Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher 
Nervenärzte, 
653 Bingen 

13. MR Dr. Lotz, 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 
4 Düsseldorf 

14. RMD Dr. W. Metz, 
Sozialministerium des Landes Schleswig-Hol-
stein, 
23 Kiel 

15. Prof. Dr. J. E. Meyer, 
Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik, 
34 Göttingen 

16. Priv.-Doz. Dr. F. Reimer, 
Direktor des Psychiatrischen Landeskranken-
hauses, 
7102 Weinsberg 

17. Prof. Dr. Dr. H.-E. Richter, 
Direktor der Psychosomatischen Klinik der Uni-
versität, 
63 Gießen 

18. MR Dr. G. Sautter, 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozial-
ordnung des Landes Baden-Württemberg, 
7 Stuttgart 1 

19. Frau H. Schmidt-Gante, 
Leiterin des Meta-Quark-Hauses, 
6 Frankfurt/Main 

20. Dr. Schmitz-Formes, 
2. Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung, 
5 Köln 

21. Prof. Dr. Steinbach, 
MR Dr. K. Schildwächter, 
Hessisches Sozialministerium, 
62 Wiesbaden 

22. Prof. Dr. W. Th. Winkler, 
Direktor des Westfälischen Landeskranken-
hauses, 
483 Gütersloh 

23. Prof. Dr. D. von Zerssen, 
Leiter der Psychiatrischen Abteilung des Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie, 
8 München 40  

2. Verzeichnis der Mitglieder 

2.1 der Arbeitsgruppen 

AG Ausbildung und Personal 

Mitglieder der TK: 
Prof. Hippius, 
Prof. Bosch, 
Dr. Metz, 
Prof. von Zerssen 

1. Prof. Dr. med. W. Bräutigam, 
Direktor der Psychosomatischen Klinik der Uni-
versität, 
69 Heidelberg 

2. Frau Prof. Dr. E. Duhm, 
Leiterin der Abt. für angewandte Kinderpsycholo-
gie im Psychologischen Institut der Universität, 
34 Göttingen 

3. Frau Ch. Haerlin, 
Beschäftigungstherapeutin am Berufsförderungs-
werk, 
69 Heidelberg 

4. Prof. Dr. H. Helmchen, 
Direktor der Psychiatrischen Klinik II der FU, 
1 Berlin 19 

5. Frau M. Krzossok, 
Schwester an der Sozialpsychiatrischen Klinik 
der Universität Heidelberg, Gemeindepsychiatrie 
Mannheim, 
68 Mannheim 

6. Frau Dr. M. Rave-Schwank, 
Ärztin an der Psychiatrischen Klinik der Univer-
sität, 
69 Heidelberg 

7. Frau G. Theine, 
Sozialarbeiterin, Evangelische Fachhochschule für 
Sozialwesen, 
3 Hannover-Kleefeld 

8. Dr. W. Tunner, 
Psychologisches Institut der Universität, 
8 München 23 

AG Extramurale Dienste 

Mitglieder der TK: 
Prof. Bosch, 
Dr. Leonhardt, 
Frau Schmidt-Gante. 

1. Dr. M. Bauer, 
Oberarzt an der Psychiatrischee Klinik der Medi-
zinischen Hochschule, 
3 Hannover-Kleefeld 

2. Dr. E. G. Ducho, 
Niedergelassener Nervenfacharzt, 
505 Porz/ Rhein 

3. Ltd. LMD Dr. H. Koester, 
Direktor des Rheinischen Landeskrankenhauses, 
516 Düren 
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4. Dr. N. Pörksen, 
Oberarzt an der Sozialpsychiatrischen Klinik der 
Universität Heidelberg, Gemeindepsychiatrie 
Mannheim, 
68 Mannheim 

5. Frau I. Rauch, 
Sozialarbeiterin an der Sozialpsychiatrischen Kli-
nik der Universität Heidelberg, Gemeindepsych-
iatrie Mannheim, 
68 Mannheim 

6. Ltd. LMD Dr. A. Veltin, 
Direktor der Rheinischen Landesklinik für Psych-
iatrie, 
407 Rheydt 

7. Prof. Dr. med. H. Viefhues D.M.S.A. (Edin.), 
Professor für Sozialmedizin und Medizinsoziolo-
gie der Ruhr-Universität Bochum, 
463 Bochum 

8. Frau R. Wienekamp, 
Krankenschwester an der Psychiatrischen Klinik 
der Medizinischen Hochschule Hannover, 
3 Hannover-Kleefeld 

AG Geronto-Psychiatrie 

Mitglieder der TK: 
Prof. Meyer, 
Dr. Schildwächter, 
Dr. Siede. 

1. Frau Dr. H. Behrends, 
Vorstandsmitglied im Kuratorium Deutsche Al-
tenhilfe, Deutscher Landesausschuß, 
6 Frankfurt/Main 

2. Priv.-Doz. Dr. M. Bergener, 
Landschaftsverband Rheinland, Abt. Gesundheits-
pflege, 
5 Köln-Deutz 

3. Herr S. Gößling, 
Leiter des Alten- und Pflegeheimes der Inneren 
Mission, 
6 Frankfurt 

4. Prof. Dr. S. Kanowski, 
Leiter der geronto-psychiatrischen Abteilung der 
Psychiatrischen Klinik II der Freien Universität, 
1 Berlin 19 

5. Prof. Dr. H. Lauter, 
Arztl. Direktor des Allgemeinen Krankenhauses 
„Ochsenzoll", 
2 Hamburg 62 

6. Dr. H. Leutiger, 
Chefarzt des Ev. Krankenhauses Gesund

-brunnen, 
3520 Hofgeosmar 

7. Frau Dr. G. Tuercke, Reg.-Dir. a. D., 
1 Berlin 33 

AG Intramurale Dienste 

Mitglieder der TK: 
Dr. Reimer, 
Prof. Degkwitz, 
Dr. Sautter, 
Prof. Winkler. 

1. Dr. A. Finzen, 
Arzt an der Universitätsnervenklinik, 
74 Tübingen 

2. Ltd. LMD Dr. E. Kluge, 
Direktor des Westfälischen Landeskranken-
hauses, 
4788 Warstein 

3. Frau W. Matern, 
Sozialarbeiterin am Westfälischen Landeskran-
kenhaus, 
3538 Niedermarsberg 

4. Diplom-Psychologe Dr. W. Strehse, 
Psychologe an den v. Bodelschwingh'schen 
Anstalten, 
4813 Bethel 

5. Diplom-Psychologe E. Willis, 
Psychologe am Psychiatrischen Landeskranken-
haus, 
7102 Weinsberg-Weissenhof 

6. Frau U. Zichel, 
Oberin am Psychiatrischen Landeskrankenhaus, 
7981 Weissenau/ Ravensburg 

AG Ist-Daten 

Mitglieder der TK: 
Prof. Degkwitz, 
Dr. Dilling, 
Prof. Häfner, 
Dr. Lotz, 
Dr. Siede. 

1. Frau LVD Dr. H. Seelheim, 
Leiterin der Stat. Abt. des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe, 
44 Münster 

2. Dr. P. W. Schulte, 
Oberarzt an der Psychiatrischen- u. Nervenklinik 
der Universität, 
78 Freiburg im Breisgau 

3. Dr. E. Zylmann, 
Präsident der Gesundheitsbehörde, 
2 Hamburg 13 

Nomenklatur-Kommission 

Mitglieder der TK: 

Prof. Häfner, 
Dr. Dilling, 
(keine Arbeitsgruppen-Mitglieder). 

AG Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Mitglieder der TK: 
Prof. Harbauer, 
Dr. Lotz. 

1. Frau Dr. G. Bleek, 
Leiterin der Kinderpsychiatrischen Abteilung des 
Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, 
8 München 40 
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2. Ltd. LMD Prof. Dr. G. Bosch, 
Direktor der Rheinischen Landesklinik für Ju-
gendpsychiatrie, 
406 Viersen 

3. Herr H. Klätte, 
Sonderschulpädagoge, Planungsgruppe Bethel, 
4813 Bethel 

3. Dr. G. Kohlscheen, 
Leiter der Erziehungs-, Ehe- und Lebensbera

-

tungsstelle des Ev. Stadtkirchenverbandes Köln, 
5 Köln 60 

5. Prof. Dr. M. Müller-Küppers, 
Leiter der Kinderpsychiatrischen Abteilung der 
Psychiatrischen Klinik der Universität, 
69 Heidelberg 

6. Prof. Dr. F. Specht, 
Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ab-
teilung der Psychiatrischen Klinik der Universi-
tät, 
34 Göttingen 

AG Psychotherapie 

Mitglieder der TK: 
Prof. Meyer, 
Prof. Richter, 
Dr. Siede. 

1. Frau Prof. Dr. A. Dührssen, 
Leiterin des Instituts für Psychogene Erkrankun-
gen, AOK Berlin, 
1 Berlin 65 

2. Dr. med. V. Ehebald, 
Direktor des Instituts für Psychoanalyse u. Psy-
chotherapie, Gesundheitsbehörde, 
2 Hamburg 

3. Prof. Dr. H. Enke, 
Direktor der Abt. für Medizin-Soziologie u. So-
zialpsychologie der Universiät Ulm, 
8871 Schloß Reisensburg 

4. Dr. E. C. Hau †, 
Niedergelassener Nervenfacharzt und Psycho-
therapeut, 
345 Holzminden 

5. Priv.-Doz. Dr. H. Schepank, 
Psychosomatische Klinik der Universität, 
69 Heidelberg 

6. Frau Dr. I. von Viebahn, 
Leiterin der Ausbildungsabteilung am Psycho-
therapeutischen Institut, 
3 Hannover 

AG Rechtsfragen 

Mitglieder der TK: 
Dr. Sautter, 
Dr. Schmitz-Formes. 

1. Ltd. MR Dr. Eberhard, 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 
4 Düsseldorf  

2. Prof. Dr. Dr. H. Ehrhardt, 
Direktor des Instituts für Gerichtliche und Sozial-
psychiatrie der Universität, 
355 Marburg /Lahn 

3. Prof. Dr. E. W. Hanack, 
Ordinarius für Strafrecht an der Universität, 
65 Mainz 

4. Dr. R. Hess, 
Justitiar der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
5 Köln 

5. Prof. Dr. U. Venzlaff, 
Direktor des Niedersächsischen Landeskranken-
hauses Göttingen, 
34 Göttingen 

6. Prof. Dr. Weidner, 
Ordinarius für Arbeits- und Sozialrecht der Uni-
versität, 
53 Bonn 

AG für Suchtkranke 

Mitglieder der TK: 
Prof. Huhn, 
Prof. Hippius, 
Prof. Janz. 

1. Dr. W. Bärsch, 
Leiter des Schulpsychologischen Dienstes, 
2 Hamburg 61 

2. Priv.-Doz. Dr. F. Feuerlein, 
Leiter der Poliklinik des Max-Planck-Instituts für 
Psychiatrie, 
8 München 40 

3. Herr W. Holzgreve, 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Hauptstelle 
gegen Suchtgefahren, 
47 Hamm/ Westf. 

4. Prof. Dr. W. Keup, 
Direktor der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, 
1 Berlin 26 

5. Prof. Dr. C. Kryspin-Exner, 
Oberarzt an der Psychiatrischen Universitäts-
klinik im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt 
Wien, 
A-1090 Wien 

6. Diplom-Psychologe Dr. E. Rieth, 
Direktor der Kurhäuser Ringgenhof u. Höchsten, 
7383 Wilhelmsdorf 

7. Prof. Dr. K. Wanke, 
Oberarzt der Psychiatrischen und Neurologischen 
Klinik der Universität, 
6 Frankfurt/Main 

2.2 der Expertenteams 

Expertenteam Epilepsie 

1. Prof. Dr. D. Janz, 
Leiter der Abteilung für Anfallskrankheiten an 
der Neurologischen Klinik der Universität Hei-
delberg, 

69 Heidelberg  
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2. Prof. Dr. H. Penin, 
Universitäts-Nervenklinik, 
53 Bonn 

3. Herr Diakon E. Schmidt, 
Planungsbeauftragter der von Bodelschwingh'-
schen Anstalten, 
4813 Bethel 

Expertenteam Dissozialität Jugendlicher 

Mitglieder der  AG  Kinder- und Jugendpsychiatrie: 
Prof. Dr. Specht, 
Prof. Dr. Müller-Küppers. 

1. Dr. K. Klüwer, 
Jugendheim Haus Sommerberg, 
5062 Hoffnungsthal/ Köln 

2. Dr. St. Quensel, 
Lehrstuhl für Strafrecht an der Universität, 
6300 Gießen 

3. Diplom-Psychologe Dr. H. Winkler, 
Kästorfer Anstalten der Inneren Mission, 
3171 Kästorf /Gifhorn 

2.3 der Beiräte 

Beirat Ländervertreter 

Mitglieder der Kommission: 

1. Dr. Lotz, 

2. Dr. Metz, 

3. Dr. Sautter, 

4. Dr. Siede, 

5. Dr. Schildwächter. 

außerdem: 

6. Dr. E. Zylmann, 
Präsident der Gesundheitsbehörde, 
2000 Hamburg 13 

7. Ltd. MR Dr. Eberhard, 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 
4000 Düsseldorf 

8. MR Dr. Stegmann, 
Bayerisches Staatsministerium des Innern, 
8000 München 

Beirat Trägerverbände 

Noch nicht bekannt. 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Sachverstän-
digen-Kommission: 

Diplom-Psychologe V. Zumpe, Geschäftsführer 

Diplom-Volkswirt W. Stumme, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Diplom-Soziologin M. Neuhöfer, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin (bis zum 31. Dezember 1972) 

Herr O. Hartmann, Sachbearbeiter 

Frau M. Noethen, Sachbearbeiter 

Frau D. Maik, Sachbearbeiter 

Frau S. Setiadi, Angestellte 

Herr W. Kulbe, Angestellter 

Aktion Psychisch Kranke e. V.: 

Herr F. Becker, Geschäftsführer 

Herr W. Scheidewig, Sachbearbeiter 

3. Verzeichnis der Tagungen 
(Stand 31. Dezember 1972) 

3.1 Sachverständigen -Kommission 

I. Tagung 	31. August 1971 
II. Tagung 	26. bis 28. September 1971 

III. Tagung 	6. bis 8. März 1972 
IV. Tagung 	20. bis 21. November 1972 

3.2 Vorstand 

I. Tagung 	18. Dezember 1971 
II. Tagung 	29. Januar 1972 

III. Tagung 	26. Februar 1972 
IV. Tagung 	16. bis 17. Juni 1972 
V. Tagung 	5. August 1972 

VI. Tagung 	28. Oktober 1972 
VII. Tagung 	1. Dezember 1972 

3.3 Arbeitsgruppen 

Ausbildung und Personal 

I. Tagung 	10. bis 12. November 1971 
II. Tagung 	26. bis 28. Januar 1972 

III. Tagung 	16. bis 18. Februar 1972 
IV. Tagung 	22. bis 23. Juni 1972 
V. Tagung 	14. bis 15. September 1972 

Extramurale Dienste 

I. Tagung 	14. bis 16. November 1971 
II. Tagung 	6. bis 8. Dezember 1971 

III. Tagung 	10. bis 12. Januar 1972 
IV. Tagung 	1. bis 12. Februar 1972 
V. Tagung 	8. bis 10. Mai 1972 

VI. Tagung 	5. bis 7. Juni 1972 
VII. Tagung 	25. bis 26. September 1972 

VIII. Tagung 	23. bis 25. Oktober 1972 
IX. Tagung 	27. bis 29. November 1972 

Geronto-Psychiatrie 

I. Tagung 	29. November bis 1. Dezember 1971 
II. Tagung 	4. bis 6. Januar 1972 

III. Tagung 	7. bis 9. Februar 1972 
IV. Tagung 	12. bis 13. Juni 1972 
V. Tagung 	24. bis 26. Oktober 1972 

VI. Tagung 	8. November 1972 
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Intramurale Dienste 

I. Tagung 	25. bis 27. November 1971 
II. Tagung 	17. bis 19. Januar 1972 

III. Tagung 	28. Februar bis 1. März 1972 
IV. Tagung 	11. bis 12. April 1972 
V. Tagung 	5. bis 7. Juni 1972 

VI. Tagung 	18. bis 19. September 1972 
VII. Tagung 	7. bis 9. November 1972 

Ist-Daten 

L Tagung 	5. November 1971 
II. Tagung 	17. Januar 1972 

III. Tagung 	9. bis 10. Juni 1972 
IV. Tagung 	25. bis 26. August 1972 
V. Tagung 	1. Dezember 1972 

Kinder- und Jugendpsychiatrie 

I. Tagung 	20. bis 22. Dezember 1971 
II. Tagung 	3. bis 5. Februar 1972 

III. Tagung 	17. bis 19. April 1972 
IV. Tagung 	28. bis 29. September 1972 
V. Tagung 	9. bis 11. Oktober 1972 

VI. Tagung 	15. bis 17. November 1972 

Nomenklatur-Kommission 

I. Tagung 	27. Dezember 1971 
II. Tagung 	17. Januar 1972 

III. Tagung 	8. Februar 1972 
IV. Tagung 	28. August 1972 
V. Tagung 	28. Dezember 1972 

Psychotherapie 

I. Tagung 	29. bis 30. Mai 1972 
II. Tagung 	5. bis 6. Juli 1972 

III. Tagung 	13. Oktober 1972 

Rechtsfragen 

I. Tagung 	23. August 1972 

Suchtkranke 

I. Tagung 	9. November 1971 
II. Tagung 	20. bis 22. Januar 1972 

III. Tagung 	9. bis 10. März 1972 
IV. Tagung 	24. bis 25. April 1972 
V. Tagung 	15. bis 16. Juni 1972 

VI. Tagung 	19. bis 20. September 1972 
VII. Tagung 	23. bis 24. November 1972 

3.4 Expertenteams 

Epilepsie 

I. Tagung 	22. April 1972 
II. Tagung 	6. bis 7. Dezember 1972 

Dissozialität Jugendlicher 

I. Tagung 	15. November 1972 

3.5 Beiräte 

Beirat Ländervertreter 

L Tagung 	6. November 1972 

3.6 Gemeinsame Tagungen Arbeitsgruppen / 
Expertenteams 

AG Extramurale Dienste 
AG Intramurale Dienste 	5. bis 7. Juni 1972 

AG Intramurale Dienste 
AG für Suchtkranke 	19. September 1972 

AG Extramurale Dienste 
AG Geronto-Psychiatrie 	24. bis 25. Oktober 1972 

AG Geronto-Psychiatrie 
AG Intramurale Dienste 	8. November 1972 

AG Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 	15. November 1972 

ET Dissozialität 
Jugendlicher 

4. Verzeichnis der Projekte 
(Stand 31. Dezember 1972) 

Arbeitsgruppe „Ausbildung" 

1. Untersuchung über die Beziehung zwischen 
Berufspraxis und Ausbildung 

2. Berufsführer für Berufe auf dem Gebiet der 
Psychiatrie 

3. Ausbildungsprogramme und -planung an Fach-
hochschulen für Sozialwesen 

4. Ausbildungsprogramme und -planung an Fach-
schulen und Fachhochschulen für Beschäfti-
gungstherapie 

5. Umfrage zur psychiatrischen Ausbildung, Wei-
terbildung und Fortbildung von Ärzten bzw. 
Psychiatern (siehe auch 3. Projekt der AG 
Psychotherapie) 

6. Ausbildungsangebot für psychiatrisches Pflege-
personal 

7. Erschließung und Bearbeitung von Literatur 
und Dokumentation über Ausbildungsprobleme 
und -forschung auf dem Gesamtgebiet der 
Psychiatrie 

Arbeitsgruppe „Extramurale Dienste" 

1. „Schwundproblematik" 
Ermittlung der Effizienz psychiatrischer Nach-
behandlung 

2. „Sozialhilfeempfänger" 
Ermittlung des Anteils psychisch Kranker 

3. „Frührentner" 
Ermittlung des Anteils psychisch Kranker 

4. Falldokumentation durch niedergelassene Ner-
venärzte - Zusammensetzung der Patienten-
klientel 

5. Tätigkeiten im Gesundheitsamt

-

Ermittlung des Umfanges psychiatrischer Bera-
tung 

6. „Nervenarztkarte" 
Ermittlung der regionalen Verteilung nieder-
gelassener Nervenärzte 



Deutscher Bundestag - 7. Wahlperiode 	Drucksache 7/1124 

7. Informations-Reise nach Genf: 
 Psychiatrische Gesamtversorgung 

8. Informations-Reise nach Holland: 
Grund- und Spezialsektorisierung psychiatri-
scher Versorgungssysteme. Rehabilitationsein-
richtungen 

9. Anhörung von Sachverständigen aus Bundes-
ministerien 

10. Anhörung von Sachverständigen von Beratungs-
diensten 

11. Anhörung von Sachverständigen aus dem 
öffentlichen Gesundheitsdienst 

12. Anhörung von Prof. Dr. B. Cooper

-

Integration und Sektorisierung des psychia-
trischen Versorgungssystems (England) 

13. Anhörung von Sachverständigen der Arbeits-
verwaltung 

14. Anhörung verschiedener Sachverständiger 

Arbeitsgruppe „Geronto-Psychiatrie" 

1. Informations-Reise: 

„Geriatrie - Gerontopsychiatrie in der BRD" 

2. Informationsreise: 
Demographische Daten des Statistischen Bun-
desamtes 

3. Probleme und Schwierigkeiten bei der Betreu-
ung psychisch gestörter alter Menschen im 
Pflegeheim 

4. Bedeutung psychogeriatrischer Störungen bei 
über 60jährigen in der internen und allgemeinen 
Praxis 

5. Häufigkeit von psychogeriatrischen Störungen 
auf internen Abteilungen an Allgemeinkranken-
häusern 

6. Informations-Reise: 
Psychogeriatrischer Modellinstitutionen in der 
Schweiz 

7. Informations-Reise 
Psychogeriatrische extramurale Versorgung in 
England 

8. Informations-Reise: 
Psychogeriatrische Modellinstitutionen in Hol-
land und Belgien 

Arbeitsgruppe „Intramurale Dienste" 

1. Analyse und Optimierung der Betriebsabläufe 
in einem psychiatrischen Krankenhaus 

2. Erhebung: „Misplacement in psychiatrischen 
Krankenhäusern" 

Arbeitsgruppe „Ist-Daten" 

1. „Haupterhebung" - 
Analyse  der Situation der psychiatrischen und 
psychohygienischen Versorgung der Bevölke-
rung in der BRD 

2. „Niedergelassene Nervenärzte" 
Untersuchung des Anteils an der ambulanten 
Versorgung der Bevölkerung 

Arbeitsgruppe „Kinder- und Jugendpsychiatrie" 

1. Wissensstand bei Lehrern über normabweichen-
des Verhalten von Kindern und Jugendlichen 

2. Bedarfsermittlung für ein Versorgungssystem 

3. Informations-Reise: Krisenintervention in Hol-
land 

4. Experten-Team: „Dissozialität Jugendlicher" 

5. Kinderpsychiatrie in der nerven- und kinder-
ärztlichen Praxis 

Arbeitsgruppe „Psychotherapie" 

1. Gutachten zur Epidemiologie der Neurosen 

2. Erhebung über Psychotherapie ausführende 
Ärzte, Psychologen, Psychagogen 

3. Umfrage zur psychiatrischen Ausbildung, Wei-
terbildung und Fortbildung von Ärzten bzw. 
Psychiatern 

(s. auch Projekt 5. der AG „Ausbildung") 

Arbeitsgruppe „Rechtsfragen" 

1. Gutachtenauftrag: 
Verteilung von Verantwortung im therapeu-
tischen Team 

2. Gutachtenauftrag: 
Arbeitsentlohnung arbeitender Patienten im 
psychiatrischen Krankenhaus 

3. Gutachtenauftrag: 
Arbeitsrechtliche und sozialversicherungsrecht-
liche Situation arbeitender Patienten 

Arbeitsgruppe für Suchtkranke 

1. Aktuelle Erfassung der derzeitigen Erschei-
nungsformen der Suchtkrankheiten in stationä-
ren Einrichtungen der BRD 

2. Die gegenwärtige Situation in der Nachsorge 
der aus stationärer Behandlung entlassenen 
Alkoholkranken (Schwundproblematik) 

3. Primäre präventive Maßnahmen 

4. Bedingungsgefüge und Ursachen der Abhängig-
keit von chemischen Stoffen 

5. Ist-Daten-Erhebung 
Stationäre und ambulante Versorgung der 
Suchtkranken 

6. Die gegenwärtige Situation in der Nachsorge 
der aus stationärer Behandlung entlassenen 
Drogenabhängigen (Schwundproblematik) 

Vorstand 

Synopsis der psychiatrischen Versorgungssysteme in 
anderen Ländern 




